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1.1 Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag  

 

TÖB 1.1 Amt für Raumordnung und Landesplanung MSE 25.10.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 25.03.2019 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
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1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag - frühzeitige Beteiligung  

 

TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 25.03.2019 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Eine positive landesplanerische Stellungnahme vom 25.10.2019 liegt vor. 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet.  
Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung angepasst. 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die Festsetzungsmöglichkeiten eines urbanen Gebietes sind der Vier-Tore-
Stadt Neubrandenburg bekannt. 
Ein MU an dieser Stelle wäre eine „Mogelpackung“, da ein so breiter 
Nutzungsmix hier nicht vorgesehen ist.  
 
Das Urbane Gebiet bietet die Möglichkeit eines verdichteten Bauens und einer 
Durchmischung des Gebietes mit unterschiedlichen Nutzungen, um das 
Miteinander von Wohnen und Arbeiten in den Innenstädten zu erleichtern. Dies 
wird auch durch geringere Anforderungen an den Schallschutz ermöglicht. Die 
Nutzungsmischung von Wohnen und Gewerbe sowie soziale, kulturelle und 
andere Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören, muss nicht 
gleichwertig sein. Dennoch muss eine Nutzungsmischung im Bebauungsplan 
gesichert werden, zum Beispiel durch anteilsmäßige bzw. prozentuale 
Festsetzung der Nutzungen. 
 
Die Möglichkeit des verdichteten Bauens spräche hierbei für ein Urbanes 
Gebiet, jedoch soll das neu zu beplanende Gebiet vorwiegend dem Wohnen 
dienen und erst nachrangig nicht störenden Gewerbebetrieben sowie sonstigen 
Einrichtungen, so dass nur die Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet den 
Planungszielen entspricht. 
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TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 25.03.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird beachtet.  
Ferienwohnungen gehören gemäß §13a BauNVO in der Regel zu den nicht 
störenden Gewerbebetrieben nach § 4 Absatz 3 Nummer 2 BauNVO und sind 
somit im Allgemeinen Wohngebiet ausnahmsweise zulässig.  
Unter der textlichen Festsetzung Nr. 1.2 wird folgender Anstrich aufgenommen: 
- Ferienwohnungen sind ausnahmsweise zulässig. 
 
Zu 5: Der Hinweis wird beachtet.  
Um eine maximale Höhe baulicher Anlagen festzusetzen wurden im gesamten 
Plangebiet maximale Trauf- und Firsthöhen sowie maximale Dachneigungen 
festgesetzt. 
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TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 25.03.2019 
 
 
 
 
Zu 6: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Straßenbreiten ergeben sich aus der Planzeichnung und sind vermaßt. 
Die zugrunde gelegten Straßenquerschnitte wurden in der Begründung unter 
Punkt 6.8.1 dargestellt. 
 
 
 
 
Zu 7: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und ist 
bei Umsetzung des Vorhabens zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 8: Der Hinweis wird beachtet. Ein modifizierter Artenschutzfachbeitrag liegt 
vor. 
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TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 25.03.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9: Der Hinweis wird beachtet. 
Ein Entwässerungskonzept wurde zwischenzeitlich erarbeitet und durch die 
untere Wasserbehörde bestätigt. 
 
 
 
 
 
 
Zu 10: Die Hinweise werden beachtet. Die Angaben wurden unter dem Punkt 
„Altlasten/Bodenschutz“ in der Begründung ergänzt und geändert. 
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TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 25.03.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 11 - 18: Der Hinweis wird beachtet. Die Planzeichnung wurde im 
Zusammenhang mit der Erarbeitung des 1. und 2. Entwurfes grundsätzlich 
überarbeitet. 
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1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 

TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 15.11.2019 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
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1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 

TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 15.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und im 
Zusammenhang mit der Umsetzung des Vorhabens zu beachten. 
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1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 
TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 15.11.2019 
 
Zu 3: Der Hinweis wird teilweise beachtet. 
Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt wird, wurde 
kein Umweltbericht erarbeitet. Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag ist in 
diesem konkreten Fall kein Bestandteil des Umweltberichtes, sondern ein 
eigenständiges Gutachten. 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB können im B-Plan nur textliche Festsetzungen 
aufgenommen werden, die einen städtebaulichen Bezug haben und boden-
rechtlich von Bedeutung sind. Vorübergehende Bodennutzungen (Zeitraum der 
Baufeldfreimachung u. ä.) erfüllen diese Voraussetzung nicht. Festsetzungen, 
die unmittelbare Handlungspflichten oder sonstige Verhaltensweisen 
bestimmen, sind daher nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB unzulässig. 
Die vorgezogenen Ausgleichs- oder Kompensationsmaßnahmen können 
textlich nur festgesetzt werden, wenn die artenschutzrechtliche Maßnahme 
dauerhaft und standortbezogen zur Sicherung der artenschutzrechtlichen 
Anforderungen gedacht ist. Daher können nicht alle im artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag formulierten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen im Textteil B als 
textliche Festsetzung in den B-Plan aufgenommen werden. Diese Maßnahmen 
werden als Hinweis in den B-Plan aufgenommen. 
 
- textliche Festsetzung Nr. 6.1 wurde gestrichen und durch folgende Hinweise  
  ersetzt: 

1. Bauzeitenregelung (Brutvögel): Die Baufeldfreimachung (Baumfällung, 
Rodung von Hecken und Gebüschen, Abtrag von Oberböden mit 
Vegetation) ist außerhalb des Brutzeitraumes durchzuführen (Brutzeitraum 
ist vom 01. März bis 30. September). Der Abtrag von lebenden Oberböden 
erfolgt außerhalb der Hauptbrutzeit von Bodenbrütern (Brutzeitraum:  
01. März bis 31. August).  

2. Bauzeitenregelung (Brutvögel): Der Gebäuderückbau und das Entfernen 
der Lampen ist außerhalb des Brutzeitraumes durchzuführen (Brutzeitraum 
ist vom 01. März bis 30. September).  
V3 - Ökologische Baubegleitung (Fledermäuse): Wenn die Esche mit 
Spalten im Bereich der Zufahrt Richtung Robert-Blum-Straße/Fritz-Reuter-
Straße gefällt werden sollte, ist die Fällung durch einen Fachkundigen zu 
begleiten, der überprüft, ob Einzeltiere im Spalt des Baumstammes 
anwesend sind. Ggf. ist das Tier zu bergen oder die Fällung auf einen 
späteren Termin zu verschieben. 
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1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 

TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 15.11.2019 
 
3. Einzeltiere im Spalt des Baumstammes anwesend sind. Ggf. ist das Tier zu 

bergen oder die Fällung auf einen späteren Termin zu verschieben. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird teilweise beachtet. 
 
Folgende textliche Festsetzungen werden ergänzt: 
 
Nr. 6.1 CEF 1: Optimierung und Vergrößerung von Zauneidechsenhabitaten  
Als Umsiedlungsflächen/CEF-Flächen wurden Teilbereiche eines nach Süden 
ausgerichteten Hanges am Datzeberg ausgewählt (siehe Anlage 2 AFB). 
 
Nr. 6.2 Schaffung von Ersatzlebensstätten für Brutvögel und Fledermäuse  
Als Ersatzlebensstätten sind folgende Kästen in die neu zu errichtenden 
Gebäude zu integrieren:  
– 1 Stück Fledermaus Einbaustein 80 x 240 mm (Artikel-Nr.: FE80-240 der     
   Firma Hasselfeldt) – 2 Stück Niststein für Halbhöhlenbrüter (Artikel-Nr.: NIH 
   der Firma Hasselfeldt),  
– 4 Stück Nist- und Einbaustein Typ 24 (der Firma Schwegler Natur),  
– 4 Stück Nist- und Einbaustein Typ 25 (der Firma Schwegler Natur).  
Die Kästen sind in die Fassade mit Ausrichtung nach Osten oder Westen in 
einer Höhe von >3,50 m zu installieren. Die Umsetzung ist durch eine 
ökologische Baubegleitung fachlich zu begleiten und zu dokumentieren. 
 
Zu 4: Der Hinweis wird beachtet. 
Es wurde ein genehmigungsfähiges Entwässerungskonzept übergeben und der 
Begründung als Anlage beigefügt. Darüber hinaus wurden Festsetzungen zur 
Entwässerung in den Textteil B der Satzung ergänzt. 
 
Zu 5: Der Hinweis wird beachtet. 
Der vorgeschlagene Textbaustein wurde in der Begründung unter Punkt 7.2 
Altlasten/Bodenschutz ergänzt. 
 
Zu 6: Der Hinweis wird beachtet.  
Der Abwägungsvorschlag der Stellungnahme des Landesamtes für Gesundheit 
und Soziales M-V folgt im Anschluss weiter unten. 
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1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf  

 
TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 02.02.2022 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
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TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 11.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die Bereiche nördlich der Bebauung im WA 1, WA 2 und WA 5 sind räumlich 
weitgehend abgeschlossen und von öffentlichen Flächen nicht einsehbar. Damit 
entfällt das städtebauliche Erfordernis zur Einschränkung der Regelungen des  
§ 12 Abs. 1 BauNVO. Zu beachten ist, dass ggf. über die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes hinaus bauordnungsrechtliche Aspekte bzw. notwendige 
Abstände zu Bahnanlagen einer Überbauung entgegenstehen können. 
Die textliche Festsetzung Nr. 5.2 wird wie folgt präzisiert: 
In den Teilen des Allgemeinen Wohngebietes mit der Bezeichnung WA 1, WA 2 
und WA 5 sind Nebenanlagen nördlich der Baulinie ausnahmsweise zulässig. 
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TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 11.03.2022 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet. 
Um die Einzeldenkmale entlang der Morgenlandstraße in ihrer Wirkung nicht zu 
beeinträchtigen, sind Nebenanlagen an dieser Stelle nicht zulässig,  
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet. 
Als Bezugspunkt werden maximale und/oder minimale Trauf- und Firsthöhen in 
Metern über DHHN festgesetzt. 
 
 
Zu 4: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden und unter 
der textlichen Festsetzung Nr. 2.4 aufgeführt. 
 
 
 
 
Zu 5 + 6: Der Hinweis wird beachtet. 
Es wurde ein genehmigungsfähiges Entwässerungskonzept übergeben und der 
Begründung als Anlage beigefügt. Darüber hinaus wurden Festsetzungen zur 
Entwässerung in den Textteil B der Satzung ergänzt. 
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TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 11.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und bei 
der Umsetzung des Vorhabens zu beachten. 
 
 
Zu 8: Der Hinweis wird teilweise beachtet. 
Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt wird, wurde 
kein Umweltbericht erarbeitet. Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag ist in 
diesem konkreten Fall kein Bestandteil des Umweltberichtes, sondern ein 
eigenständiges Gutachten. 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB können im B-Plan nur textliche Festsetzungen 
aufgenommen werden, die einen städtebaulichen Bezug haben und 
bodenrechtlich von Bedeutung sind. Vorübergehende Bodennutzungen 
(Zeitraum der Baufeldfreimachung u. ä.) erfüllen diese Voraussetzung nicht. 
Festsetzungen, die unmittelbare Handlungspflichten oder sonstige 
Verhaltensweisen bestimmen, sind daher nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
unzulässig. 
Die vorgezogenen Ausgleichs- oder Kompensationsmaßnahmen können 
textlich nur festgesetzt werden, wenn die artenschutzrechtliche Maßnahme 
dauerhaft und standortbezogen zur Sicherung der artenschutzrechtlichen 
Anforderungen gedacht ist. Daher können nicht alle im artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag formulierten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen im Textteil B als 
textliche Festsetzung in den B-Plan aufgenommen werden. Diese Maßnahmen 
werden als Hinweis in den B-Plan aufgenommen. 
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TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 11.03.2022 
 
- textliche Festsetzung Nr. 6.1 wurde gestrichen und durch folgende Hinweise  
  ersetzt: 

1. Bauzeitenregelung (Brutvögel): Die Baufeldfreimachung (Baumfällung, 
Rodung von Hecken und Gebüschen, Abtrag von Oberböden mit 
Vegetation) ist außerhalb des Brutzeitraumes durchzuführen 
(Brutzeitraum ist vom 01. März bis 30. September). Der Abtrag von 
lebenden Oberböden erfolgt außerhalb der Hauptbrutzeit von 
Bodenbrütern (Brutzeitraum: 01. März bis 31. August). 

2. Bauzeitenregelung (Brutvögel): Der Gebäuderückbau und das Entfernen 
der Lampen ist außerhalb des Brutzeitraumes durchzuführen 
(Brutzeitraum ist vom 01. März bis 30. September). • V3: Ökologische 
Baubegleitung (Fledermäuse): Wenn die Esche mit Spalten im Bereich 
der Zufahrt Richtung Robert-Blum-Straße/Fritz-Reuter-Straße gefällt 
werden sollte, ist die Fällung durch einen Fachkundigen zu begleiten, 
der überprüft, ob Einzeltiere im Spalt des Baumstammes anwesend 
sind. Ggf. ist das Tier zu bergen oder die Fällung auf einen späteren 
Termin zu verschieben. 

 
 
Zu 9: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und bei 
der Umsetzung des Vorhabens zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 10: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Stellungnahme wurde wie u. a. berücksichtigt (siehe Abwägung der 
LAGUS-Stellungnahme vom 27.01.2022). 
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TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 11.03.2022 
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1.3 Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB 1.3 Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern
 30.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 - 11: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Das LAGUS hat mit Schreiben vom 27.01.2022 eine neue 
Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. abgewogen 
wurde (siehe Abwägung der LAGUS-Stellungnahme vom 27.01.2022). 
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TÖB 1.3 Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern
 30.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 - 11: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Das LAGUS hat mit Schreiben vom 27.01.2022 eine neue 
Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. abgewogen 
wurde. 
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1.3 Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB 1.3 Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern
 30.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 - 11: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Das LAGUS hat mit Schreiben vom 27.01.2022 eine neue 
Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. abgewogen 
wurde. 
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1.3 Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 

TÖB 1.3 Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern
 30.10.2019 
 
 
 
 
 
Zu 1 - 11: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Das LAGUS hat mit Schreiben vom 27.01.2022 eine neue 
Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. abgewogen 
wurde. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

1.3 Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 1.3 Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern
 27.01.2022 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

1.3 Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 1.3 Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern
 27.01.2022 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Bezeichnung „Endgiebel“ wird durch „jeweilige Giebel der einzelnen 
Bauabschnitte der Riegelbebauung“ ersetzt. 
Die textliche Festsetzung Nr. 7.1 sowie die Begründung wurde unter Punkt 8.1 
„Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und 
Sonstigen Gefahren“ entsprechend angepasst. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Einhaltung der Lärmschutzmaßnahmen werden im Genehmigungs-
verfahren genauestens geprüft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Es wurde über ein Lärmgutachten von Dr. Lober (2019) nachgewiesen, dass 
durch den Verkehrsanstieg im Straßenverkehr durch das Vorhaben kein 
Pegelanstieg von 3 dB(A) erreicht wird. Der berechnete Anstieg der 
Beurteilungspegel beträgt maximal 0,1 dB, somit sind keine weiteren 
Minderungsmaßnahmen durch den Vorhabenträger erforderlich. Dies gilt laut 
Gutachten folglich auch bei einer vorhandenen oder zukünftigen Überschreitung 
der Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

1.3 Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 1.3 Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern
 27.01.2022 
 
Zu 4: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Nicht zu öffnende Fenster sind nicht vorgesehen, da dies u. a. einen 
unzumutbaren Reinigungsaufwand bedeutet. 
Sollte es zu einer unzumutbaren Lärmsituation in den nicht schutzbedürftigen 
Räumen kommen, können die Fenster geschlossen werden. 
 
 
Zu 5: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Es wurde über ein Gutachten von Dr. Lober (2019) nachgewiesen, dass durch 
den Verkehrsanstieg im Straßenverkehr durch das Vorhaben kein Pegelanstieg 
von 3 dB(A) erreicht wird. Der berechnete Anstieg der Beurteilungspegel 
beträgt maximal 0,1 dB -somit sind keine weiteren Minderungsmaßnahmen 
durch den Vorhabenträger erforderlich. Dies gilt laut Gutachten folglich auch bei 
einer vorhandenen oder zukünftigen Überschreitung der Immissionsgrenzwerte 
(IGW) der 16. BImSchV. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

15.2 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 

TÖB 15.2 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern                                                                                                                                                 
19.03.2020 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 - 9: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Das LAKD hat mit Schreiben vom 03.02.2022 eine neue 
Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben. Auf Grund der 
letztgenannten Stellungnahme wurde ein Abstimmungstermin zwischen oberer 
und unterer Denkmalschutzbehörde und Stadtverwaltung vereinbart. Im Zuge 
dieses Termins konnte zwischen Denkmalschutzbehörde und Stadtverwaltung 
Einigkeit zur geplanten Satzung erzielt werden. Die Aktennotiz des Gespräches 
ist Teil des Abwägungsmaterials (siehe unten). 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

15.2 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 

TÖB 15.2 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern                                                                                                                          
19.03.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 - 9: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Das LAKD hat mit Schreiben vom 03.02.2022 eine neue 
Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben. Auf Grund der 
letztgenannten Stellungnahme wurde ein Abstimmungstermin zwischen oberer 
und unterer Denkmalschutzbehörde und Stadtverwaltung vereinbart. Im Zuge 
dieses Termins konnte zwischen Denkmalschutzbehörde und Stadtverwaltung 
Einigkeit zur geplanten Satzung erzielt werden. Die Aktennotiz des Gespräches 
ist Teil des Abwägungsmaterials (siehe unten). 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

15.2 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 

TÖB 15.2 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern                                                                                                                          
19.03.2020 

 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 - 9: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Das LAKD hat mit Schreiben vom 03.02.2022 eine neue 
Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben. Auf Grund der 
letztgenannten Stellungnahme wurde ein Abstimmungstermin zwischen oberer 
und unterer Denkmalschutzbehörde und Stadtverwaltung vereinbart. Im Zuge 
dieses Termins konnte zwischen Denkmalschutzbehörde und Stadtverwaltung 
Einigkeit zur geplanten Satzung erzielt werden. Die Aktennotiz des Gespräches 
ist Teil des Abwägungsmaterials (siehe unten). 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

15.2 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf  

 

TÖB 15.2 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern                                                                                                                              
03.02.2022 

 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 - 4: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Es wurde ein Abstimmungstermin zwischen oberer und unterer 
Denkmalschutzbehörde und Stadtverwaltung vereinbart. Im Zuge dieses 
Termins konnte zwischen Denkmalschutzbehörde und Stadtverwaltung 
Einigkeit zur geplanten Satzung erzielt werden. Die Aktennotiz des Gespräches 
ist Teil des Abwägungsmaterials (siehe unten). 
 
 

 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

15.2 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf  

 

TÖB 15.2 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern                                                                                                                          
03.02.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 - 4: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Es wurde ein Abstimmungstermin zwischen oberer und unterer 
Denkmalschutzbehörde und Stadtverwaltung vereinbart. Im Zuge dieses 
Termins konnte zwischen Denkmalschutzbehörde und Stadtverwaltung 
Einigkeit zur geplanten Satzung erzielt werden. Die Aktennotiz des Gespräches 
ist Teil des Abwägungsmaterials (siehe unten). 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

15.2 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern   Abstimmungsergebnis Gesprächsnotiz Seite 1 und 2 
 

 

 

 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

15.2 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern   Abstimmungsergebnis Gesprächsnotiz Anlage 1 
 

 

 

 
 
 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

15.2 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern 
        Gesprächsnotiz Anlage 2 

Bestätigung Aktennotiz 

 

 

 
 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

15.3 Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg – untere Denkmalschutzbehörde    Abwägungsvorschlag - frühzeitige Beteiligung  

 

TÖB 15.3 untere Denkmalschutzbehörde 13.02.2019 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 - 2: Der erste Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Die untere Denkmalschutzbehörde hat mit Schreiben vom 
05.11.2019 eine neue Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben. 
Auf Grund denkmalrechtlicher Belange wurde zwischen oberer und unterer 
Denkmalschutzbehörde und Stadtverwaltung ein Abstimmungstermin 
vereinbart. Im Zuge dieses Termins konnte zwischen Denkmalschutzbehörde 
und Stadtverwaltung Einigkeit zur geplanten Satzung erzielt werden. Die 
Aktennotiz des Gespräches ist Teil des Abwägungsmaterials (siehe oben). 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
   Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg – untere Denkmalschutzbehörde    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

 

TÖB 15.3 untere Denkmalschutzbehörde 13.02.2019 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
15.3 untere Denkmalschutzbehörde    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB 15.3 untere Denkmalschutzbehörde 05.11.2019 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 - 2: Der erste Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Die untere Denkmalschutzbehörde hat mit Schreiben vom 
11.03.2022 eine neue Stellungnahme zum modifizierten 2. Entwurf abgegeben.  
Auf Grund denkmalrechtlicher Belange wurde zwischen oberer und unterer 
Denkmalschutzbehörde und Stadtverwaltung ein Abstimmungstermin 
vereinbart. Im Zuge dieses Termins konnte zwischen Denkmalschutzbehörde 
und Stadtverwaltung Einigkeit zur geplanten Satzung erzielt werden. Die 
Gesprächsnotiz ist Teil des Abwägungsmaterials (siehe unten). 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
15.3 untere Denkmalschutzbehörde    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 15.3 untere Denkmalschutzbehörde 11.03.2022 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Grund denkmalrechtlicher Belange wurde zwischen oberer und unterer 
Denkmalschutzbehörde und Stadtverwaltung ein Abstimmungstermin 
vereinbart. Im Zuge dieses Termins konnte zwischen Denkmalschutzbehörde 
und Stadtverwaltung Einigkeit zur geplanten Satzung erzielt werden.  
 

 
 
 
 
Die Gesprächsnotiz ist Teil des Abwägungsmaterials (siehe unten). 
 

 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

15.3 untere Denkmalschutzbehörde   Abstimmungsergebnis Gesprächsnotiz Seite 1 und 2 
 

 

 

 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

15.3 untere Denkmalschutzbehörde   Abstimmungsergebnis Gesprächsnotiz Anlage 1 
 

 

 

 
 
 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

15.3 untere Denkmalschutzbehörde Bestätigung Aktennotiz 
 

 

 
 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
5.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MSE    Abwägungsvorschlag - frühzeitige Beteiligung  

 TÖB 5.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MSE           05.03.2019 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
5.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MSE    Abwägungsvorschlag - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB 5.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MSE          05.03.2019 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Begründung wurde entsprechend ergänzt. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde zudem grundlegend 
überarbeitet. Das LAGUS hat mit Schreiben vom 06.11.2019 eine neue 
Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. abgewogen 
wurde. 

1 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
5.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MSE    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB 5.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MSE 06.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Das LAGUS hat mit Schreiben vom 11.03.2022 eine neue Stellungnahme zum 
modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. abgewogen wurde. 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

5.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MSE    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB 5.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MSE 06.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

5.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MSE    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 5.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MSE 11.03.2022 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und bei 
Umsetzung des Vorhabens zu beachten. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

5.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MSE    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 5.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MSE 11.03.2022 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
11.2 Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
      Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesens 

   Abwägungsvorschlag - frühzeitige Beteiligung  

 11.2 Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesens      11.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Das LaiV M-V hat mit Schreiben vom 10.10.2019 eine neue Stellungnahme 
zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. abgewogen wurde. 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
11.2 Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
      Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesens  

   Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB 11.2 Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesens 10.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Das LaiV M-V hat mit Schreiben vom 05.01.2022 eine neue Stellungnahme 
zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. abgewogen wurde. 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

11.2 Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
      Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesens 

   Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 11.2 Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesens 05.01.2022 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Die zuständigen Behörden wurden beteiligt. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

2.4 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-
Vorpommern – Landesbeauftragter für Eisenbahnaufsicht 

   Abwägungsvorschlag - frühzeitige Beteiligung  

 

TÖB 2.4 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung MV 
Landesbeauftragter für Eisenbahnaufsicht                                          13.02.2019                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V hat mit 
Schreiben vom 21.10.2019 eine neue Stellungnahme zum modifizierten Entwurf 
abgegeben, die wie u. a. abgewogen wurde. 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

2.4 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-
Vorpommern – Landesbeauftragter für Eisenbahnaufsicht 

   Abwägungsvorschlag  - 1. Entwurf 

 

TÖB 2.4 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung MV 
Landesbeauftragter für Eisenbahnaufsicht                                          21.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V hat mit 
Schreiben vom 04.01.2022 eine neue Stellungnahme zum modifizierten Entwurf 
abgegeben, die wie u. a. abgewogen wurde. 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

2.4 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-
Vorpommern – Landesbeauftragter für Eisenbahnaufsicht 

   Abwägungsvorschlag  - 2. Entwurf 

 

TÖB 2.4 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung MV 
Landesbeauftragter für Eisenbahnaufsicht                                          04.01.2022 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Das Eisenbahn-Bundesamt wurde beteiligt. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

2.3 Straßenbaumt Neustrelitz    Abwägungsvorschlag - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB 2.3 Straßenbaumt Neustrelitz 15.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Das Straßenbauamt Neustrelitz hat mit Schreiben vom 23.10.2019 eine neue 
Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. abgewogen 
wurde. 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

2.3 Straßenbauamt Neustrelitz    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB 2.3 Straßenbauamt Neustrelitz 23.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Das Straßenbauamt Neustrelitz hat mit Schreiben vom 18.01.2022 eine neue 
Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. abgewogen 
wurde 

 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

2.3 Straßenbaumt Neustrelitz    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 2.3 Straßenbauamt Neustrelitz 18.01.2022 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

8.4 untere Immissionsschutzbehörde    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB 8.4 untere Immissionsschutzbehörde 11.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 - 5: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Die untere Immissionsschutzbehörde hat mit Schreiben vom 
21.03.2022 eine neue Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, 
die wie u. a. abgewogen wurde. 
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2 
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8.4 untere Immissionsschutzbehörde    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB 8.4 untere Immissionsschutzbehörde 11.11.2019 
 
 
Zu 1 - 5: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Die untere Immissionsschutzbehörde hat mit Schreiben vom 
21.03.2022 eine neue Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, 
die wie u. a. abgewogen wurde. 
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8.4 untere Immissionsschutzbehörde    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 8.4 untere Immissionsschutzbehörde 21.03.2022 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Erläuterungen werden in der Planzeichenerklärung ergänzt. 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Tabelle wurde entsprechend ergänzt. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

8.4 untere Immissionsschutzbehörde    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 8.4 untere Immissionsschutzbehörde 21.03.2022 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Nummerierung wurde angepasst. 
 
 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Begründung wurde unter Punkt 8.1 angepasst. 
 
 
 
Zu 5: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Argumentation aus der Schallimmissionsprognose wurde in die Begründung 
unter Punkt 8.1 übernommen. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

1.6 Brandschutz und Rettungsdienst    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB 1.6 Brandschutz und Rettungsdienst 04.02.2019 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Der Punkt 9.2 der Begründung wird wie folgt ergänzt: 
Im Plangebiet befinden sich zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine 
Einrichtungen der Löschwasserversorgung. 
Nach Brandschutzgesetz hat die Gemeinde die Löschwasserversorgung 
sicherzustellen. Für das Baugebiet ist als Grundschutz eine Löschwasser-
menge von 96 m³/h für die Dauer von 2 Stunden erforderlich. Das 
Hydrantennetz ist entsprechend zu dimensionieren. Die Löschwasser-
versorgung wird durch den Versorger vertragsgerecht abgesichert. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

1.6 Brandschutz und Rettungsdienst    Abwägungsvorschlag  - 1. Entwurf 

 

TÖB 1.6 Brandschutz und Rettungsdienst 10.10.2019 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
  
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Stellungnahme wurde mit E-Mail vom 13.02.2019 übergeben und ist auf 
den 04.02.2019 datiert. 
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1.6 Brandschutz und Rettungsdienst    Abwägungsvorschlag  - 2. Entwurf 

 

TÖB 1.6 Brandschutz und Rettungsdienst 03.01.2022 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Stellungnahme vom 04.02.2019 wurde berücksichtigt. 
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2.7 Eisenbahn-Bundesamt    Abwägungsvorschlag - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB 2.7 Eisenbahn-Bundesamt 15.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 - 3: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Das Eisenbahnbundesamt hat mit Schreiben vom 21.10.2019 eine 
neue Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. 
abgewogen wurde. 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
 
2.7 Eisenbahn-Bundesamt    Abwägungsvorschlag - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB 2.7 Eisenbahn-Bundesamt 15.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 - 3: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Das Eisenbahnbundesamt hat mit Schreiben vom 21.10.2019 eine 
neue Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. 
abgewogen wurde. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
2.7 Eisenbahn-Bundesamt    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB 2.7 Eisenbahn-Bundesamt 21.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 - 3: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Das Eisenbahnbundesamt hat mit Schreiben vom 20.01.2022 eine 
neue Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. 
abgewogen wurde. 
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2.7 Eisenbahn-Bundesamt    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB 2.7 Eisenbahn-Bundesamt 21.10.2019 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 - 3: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Das Eisenbahnbundesamt hat mit Schreiben vom 20.01.2022 eine 
neue Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. 
abgewogen wurde. 
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2.7 Eisenbahn-Bundesamt    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 2.7 Eisenbahn-Bundesamt 20.01.2022 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

2.7 Eisenbahn-Bundesamt    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 2.7 Eisenbahn-Bundesamt 20.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Die nächstgelegenen aktiven Gleise befinden sich im Abstand von ca. 7 bis ca. 
13 m von der Grundstücksgrenze entfernt. Eine heranrückende Bebauung führt 
zu keiner Nutzungseinschränkung. Die erforderlichen Abstände zu den 
Bahnanlagen wurden bereits beim Verkauf der Grundstücke durch die 
Deutsche Bahn AG berücksichtigt. 
 
Zu 2: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und bei 
der Umsetzung und anschließenden Nutzung zu berücksichtigen. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet. 
Oberflächen- und Abwässer werden nicht auf die Bahnanlagen abgeleitet. 
 
Zu 4: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und ist 
bei der Umsetzung des Vorhabens zu beachten. Das Abwägungsmaterial ist 
dem Vorhabenträger bekannt. 
 
Zu 5: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und ist 
bei der Umsetzung des Vorhabens zu beachten. Das Abwägungsmaterial ist 
dem Vorhabenträger bekannt, Erschütterungen werden geduldet. 
 
Zu 6: Der Hinweis wird beachtet.  
Die DB AG wurde beteiligt. 
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2.7 Eisenbahn-Bundesamt    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 2.7 Eisenbahn-Bundesamt 20.01.2022 
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12.4 Betrieb für Bau und Liegenschaften MV    Abwägungsvorschlag - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB 12.4 Betrieb für Bau und Liegenschaften MV 21.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 - 4: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Der Betrieb für Bau- und Liegenschaften hat mit Schreiben vom 
08.11.2019 eine neue Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, 
die wie u. a. abgewogen wurde. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

12.4 Betrieb für Bau und Liegenschaften MV    Abwägungsvorschlag - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB 12.4 Betrieb für Bau und Liegenschaften MV 21.02.2019 
 
Zu 1 - 4: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Der Betrieb für Bau- und Liegenschaften hat mit Schreiben vom 
08.11.2019 eine neue Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, 
die wie u. a. abgewogen wurde. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

12.4 Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB 12.4 Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
 08.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 - 3: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt hat mit Schreiben vom 
03.01.2022 eine neue Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, 
die wie u. a. abgewogen wurde. 
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12.4 Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB 12.4 Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
 08.11.2019 
 
Zu 1 - 3: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Das staatliche Bau- und Liegenschaftsamt hat mit Schreiben vom 
03.01.2022 eine neue Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, 
die wie u. a. abgewogen wurde. 
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12.4 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 12.4 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt 03.01.2022 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Vorkehrungsmaßahmen werden zu gegebener Zeit veranlasst und abgestimmt. 
Eine Nutzungsunterbrechung der Stellplätze während der Bauphase soll nicht 
erfolgen. 
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12.4 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 12.4 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt 03.01.2022 
 
Anlage 1 
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12.4 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 12.4 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt 03.01.2022 
 
Anlage 2 
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12.4 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 12.4 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt 03.01.2022 
 
Anlage 3 
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12.4 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 12.4 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt 03.01.2022 
 
Anlage 4 
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2.11 Straßenbaubehörde    Abwägungsvorschlag - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB 2.11 Straßenbaubehörde 25.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 - 2: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Die Straßenbaubehörde hat mit Schreiben vom 07.11.2019 eine 
neue Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. 
abgewogen wurde. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

2.11 Straßenbaubehörde    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB 2.11 Straßenbaubehörde 07.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Die Straßenbaubehörde hat mit Schreiben vom 28.01.2022 eine 
neue Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. 
abgewogen wurde. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

2.11 Straßenbaubehörde    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

  

TÖB 2.11 Straßenbaubehörde 07.11.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Straßenbaubehörde hat mit Schreiben vom 28.01.2022 eine neue 
Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. abgewogen 
wurde. 

 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

2.11 Straßenbaubehörde    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 2.11 Straßenbaubehörde 28.01.2022 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
In der Planzeichnung wird im WA3 zwischen östlicher Knötchenlinie und 
nordöstlicher Ecke des Baufeldes ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 
festgesetzt. 
 
Die Begründung wird unter dem Punkt 6.8.1 Fließender Verkehr wie folgt 
ergänzt: 
Um eine verkehrliche Durchquerung des Plangebietes zu verhindern, ist im  
WA 3 zwischen östlicher Knötchenlinie und nordöstlicher Ecke des Baufeldes 
ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt. 
 
 

 

1 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

2.5 Untere Verkehrsbehörde    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

2.5 Untere Verkehrsbehörde 12.02.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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5.7 Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB-Nr. 5.7 Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“
 12.02.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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2.10 Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB-Nr. 2.10 Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH 18.02.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 
 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB-Nr. 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 11.03.2019 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Begründung wird unter dem Punkt 9 Ver- und Entsorgungsanlagen wie folgt 
ergänzt: Bei einer geplanten Neubebauung/Neuerschließung sind neu.sw, die 
neu.wab und die neu-medianet GmbH frühzeitig in die Planung einzubeziehen. 
Im Vorfeld der Erweiterung/Erschließung der Bebauungen des B-Plangebietes 
müssen die Leistungen der vorhandenen Ver- und Entsorgungsnetze überprüft 
werden, inwieweit diese für die geplante Erweiterung ausreichend dimensioniert 
sind. Gegebenenfalls müssen an den innerörtlichen oder vor- bzw. 
nachgelagerten Ver- und Entsorgungsnetzen Erweiterungen vorgenommen 
werden. Ggf. können Um- und/oder Neuverlegungen von Medien notwendig 
sein. Die vorgenannten Maßnahmen sind mit Kosten verbunden. Zwischen dem 
Bau- und Erschließungsträger und neu.sw ist ein Investitionssicherungsvertrag 
zu Planungs- und Baukosten abzuschließen. Ausführungszeiten für Planungs- 
und Bauphasen sind zu beachten. Eine Koordinierung zwischen geplanten 
Baumaßnahmen ist zwingend erforderlich. Dieser Hinweis wurde im gleichen 
Wortlaut in die Planzeichnung übernommen. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet.  
Alle Leitungsrechte wurden im B-Plan eingetragen. 
 
Zu 3.: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz.  
Festsetzungen zu Baum- sowie Strauchbepflanzungen werden in Leitungs- 
und/oder Kabelnähe nicht vorgenommen. Die Berücksichtigung der 
notwendigen Nutzungszonen für Bau- und Betriebsmaßnahmen an 
unterirdischen Haupt- und Anschlussleitung/-kabeln ist durch den jeweiligen 
Vorhabenträger im Rahmen der Umsetzung geplanter Vorhaben zu 
berücksichtigen. 
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4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB-Nr. 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 11.03.2019 
 
 
 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird beachtet. 
Der Entwurf der frühzeitigen Beteiligung wurde überarbeitet und 
entsprechenden Flächenkennzeichnungen ergänzt. 
 
 
 
Zu 5 und 6: Die Hinweise werden beachtet.  
Die Begründung wurde unter dem Punkt 9.6 Elektroenergie entsprechend 
angepasst. 
 
 
 
Zu 7: Der Hinweis wird beachtet 
Die Begründung wurde unter dem Punkt 9.3 Gasversorgung entsprechend 
ergänzt. 
 
Zu 8: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Begründung wird unter dem Punkt 9.1 Trinkwasserver-, Abwasser-
entsorgung und Regenwasser wie folgt ergänzt: 
Im südöstlichen Bereich des B-Planes befinden sich Hausanschlussleitungen in 
Rechtsträgerschaft von neu.sw. Die Mindestabstände gemäß DVGW W 400-1 
sind einzuhalten, sofern keine weitergehenden Forderungen gemacht werden. 
Erdeingebaute Trinkwasserarmaturen, freigelegte Rohrleitungsabschnitte sowie 
Beschilderungen sind zu sichern. Die Mindestabstände gelten auch für 
Carports/Garagen.  
 
Zu 9: Der Hinweis wird beachtet 
Die Begründung wurde unter dem Punkt 9.2 Löschwasser entsprechend 
ergänzt. 
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4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB-Nr. 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 11.03.2019 
 
 
 
Zu 10: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Begründung wurde unter dem Punkt 9.1 Trinkwasserver-, 
Abwasserentsorgung und Regenwasser entsprechend ergänzt. 
 
Zu 11: Der Hinweis wird beachtet.  
Das Leitungsrecht wurde in der Planzeichnung ergänzt. 
 
Zu 12: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Begründung wurde unter dem Punkt 9.1 Trinkwasserver-, 
Abwasserentsorgung und Regenwasser entsprechend ergänzt. 
 
Zu 13: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Begründung wurde unter dem Punkt 9.1 Trinkwasserver-, 
Abwasserentsorgung und Regenwasser entsprechend ergänzt. 
 
Zu 14: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden und 
Bestandteil der Begründung. 
 
Zu 15: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden und 
Bestandteil der Begründung. 
 
Zu 16: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Begründung wurde unter dem Punkt 9.5 Telekommunikation und 
Multimediadienste entsprechend ergänzt. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB-Nr. 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 11.03.2019 
 
 
 
 
 
Zu 17: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und 
wird zu gegebener Zeit während der Bauausführung beachtet 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB-Nr. 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 11.11.2019 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Stellungnahme vom 11.03.2019 wurde entsprechend vorgenanntem 
Abwägungsvorschlag abgewogen.  
 
Zu 2: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und wird 
zu gegebener Zeit während der Bauausführung beachtet. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Widmung der Straßen wurde im 2. Entwurf abschließend festgelegt. 
 
Zu 4: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Die Bezeichnung der WA-Flächen hat sich mit der Auslegung des 2. Entwurfes 
geändert.  
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB-Nr. 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 11.11.2019 
 
 
 
Zu 5: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und wird 
zu gegebener Zeit während der Bauausführung beachtet. 
 
 
 
Zu 6: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Begründung bleibt unverändert. 
 
 
Zu 7: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Stellungnahme vom 11.03.2019 wurde entsprechend vorgenanntem 
Abwägungsvorschlag abgewogen.  
 
Zu 8: Der Hinweis wird beachtet. 
Es wurde ein genehmigungsfähiges Entwässerungskonzept übergeben und der 
Begründung als Anlage beigefügt. Darüber hinaus wurden Festsetzungen zur 
Entwässerung in den Textteil B der Satzung ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
Zu 9: Der Hinweis wird beachtet.  
Der entsprechende Satz wurde gestrichen. 
 
 
 
Zu 10: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Stellungnahme vom 11.03.2019 wurde berücksichtigt. Der Punkt 9.5 der 
Begründung wurde um den Satz: „Für die Versorgung der Mehrfamilienhäuser 
ist eine Erschließung mit Glasfaserkabeln in Mikroröhrchen geplant, die mit dem 
Versorger abzustimmen ist.“ ergänzt. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB-Nr. 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 11.11.2019 
 
 
Zu 11: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und 
wird zu gegebener Zeit während der Bauausführung beachtet. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB-Nr. 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 03.02.2022 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Stellungnahmen wurden wie o. a. abgewogen. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet.  
Leitungsrechte wurden in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichnet. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Leitungen sollen im öffentlichen Bauraum untergebracht werden. 
 
Zu 4: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Festsetzungen zu Baum- sowie Strauchbepflanzungen werden in Leitungs- 
und/oder Kabelnähe nicht vorgenommen. Die Berücksichtigung der 
notwendigen Nutzungszonen für Bau- und Betriebsmaßnahmen an 
unterirdischen Haupt- und Anschlussleitung/-kabeln ist durch den jeweiligen 
Vorhabenträger im Rahmen der Umsetzung geplanter Vorhaben zu 
berücksichtigen. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB-Nr. 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH                            03.02.2022              
 
 
 
 
  
 
Zu 5: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Stellungnahmen wurden wir o. a. abgewogen. 
 
Zu 6: Der Hinweis wird beachtet. 
Der zukünftige Leitungsverlauf ist im Plangebiet noch nicht abschließend 
bekannt und u. a. abhängig von Errichtungen von Nebenanlagen. 
Nach Klärung des Leitungsverlaufs wird vor Errichtung von baulichen Anlagen 
im Grundbuch ein dingliches Leitungsrecht zugunsten des Versorgers 
eingetragen. 
 
Zu 7: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
 
Zu 8: Der Hinweis wird beachtet.  
Im Grundbuch wird ein dingliches Leitungsrecht zugunsten des Versorgers 
eingetragen. Die Begründung unter Punkt 9.6 Elektroenergie wurde 
entsprechend angepasst. 
 
Zu 9: Der Hinweis wird beachtet. 
Es erfolgt keine Überbauung von Anlagen des Versorgers. 
 
Zu 10: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und bei 
der Umsetzung zu beachten. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB-Nr. 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH                          03.02.2022 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
Zu 11: Der Hinweis wird beachtet.  
Im Grundbuch wird ein dingliches Leitungsrecht zugunsten des Versorgers 
eingetragen. 
 
Zu 12: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz.  
 
Zu 13: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz.  
 
Zu 14: Der Hinweis wird beachtet.  
Der Punkt 9.2 Löschwasser wird um folgenden Satz ergänzt: 
Die Löschwasserversorgung wird durch den Versorger vertragsgerecht 
abgesichert. 
 
Zu 15: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Stellungnahmen wurden wie o. a. abgewogen. 
 
Zu 16: Der Hinweis wird beachtet.  
Unter dem Punkt 9.1 Trinkwasserver-, Abwasserentsorgung und Regenwasser 
wurden entsprechende Hinweise in die Begründung aufgenommen.  
 
Zu 17: Der Hinweis wird beachtet. 
Es wurde ein genehmigungsfähiges Entwässerungskonzept übergeben und der 
Begründung als Anlage beigefügt. Darüber hinaus wurden Festsetzungen zur 
Entwässerung in den Textteil B der Satzung ergänzt. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB-Nr. 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH                             03.02.2022                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 18: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz.  
 
 
 
Zu 19: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Stellungnahmen wurden wie o. a. abgewogen. 
 
Zu 20: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz.  
Bei der CEF Maßnahme erfolgt kein Abtrag von Oberboden o. ä. Es handelt 
sich hier nur um die naturschutzfachlich gerechte Pflege einer Fläche. Die 
Leitungen werden hierdurch nicht beeinträchtigt. 
 
 
 
 
 
 
Zu 21: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und 
wird zu gegebener Zeit während der Bauausführung beachtet. 
 
 

  

18 

17 

19 

20 

21 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB-Nr. 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH                         03.02.2022                  
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
 
2.6 Deutsche Bahn AG    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

  

TÖB-Nr. 2.6 Deutsche Bahn AG 07.05.2019 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Stellungnahmen wurden wie folgt abgewogen. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
2.6 Deutsche Bahn AG    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB-Nr. 2.6 Deutsche Bahn AG 07.05.2019 
 
 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
2.6 Deutsche Bahn AG (DB Netz AG)    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB-Nr. 2.6 Deutsche Bahn AG (DB Netz AG) 06.05.2019 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und ist 
während der Umsetzung sowie im Rahmen der späteren Nutzung zu beachten. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Die nächstgelegenen aktiven Gleise befinden sich im Abstand von ca. 7 bis ca. 
13 m von der Grundstücksgrenze entfernt. Eine heranrückende Bebauung führt 
zu keiner Nutzungseinschränkung. Die erforderlichen Abstände zu den 
Bahnanlagen wurden bereits beim Verkauf der Grundstücke durch die 
Deutsche Bahn AG berücksichtigt. 
 
Zu 3: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und ist 
bei der Umsetzung des Vorhabens zu beachten. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
2.6 Deutsche Bahn AG (DB Netz AG)    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB-Nr. 2.6 Deutsche Bahn (DB Netz AG)                                         06.05.2019 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
Zu 4: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und ist 
bei der Umsetzung des Vorhabens durch die bauausführenden Firmen zu 
beachten. 
 
Zu 5: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz.  
Die Bahn wird durch die geplanten Maßnahmen nicht beeinträchtigt. 
 
Zu 6: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und bei 
der Umsetzung des Vorhabens zu beachten. 
 
Zu 7: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Anfallendes Oberflächenwasser und Abwasser wird nicht auf Bahngrund 
geleitet und zum Versickern gebracht. 
 
Zu 8: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und bei 
der Umsetzung des Vorhabens zu beachten. 
 
Zu 9. Der Hinweis wird beachtet. 
Die DB Netze wird im weiteren Verfahren einbezogen. 
 
Zu 10.: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und ist 
bei der Umsetzung des Vorhabens zu beachten. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
2.6 Deutsche Bahn AG (Beteiligung Vodafone)    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB-Nr. 2.6 Deutsche Bahn AG (Beteiligung Vodafone) 29.04.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

2.6 Deutsche Bahn AG    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB-Nr. 2.6 Deutsche Bahn AG 12.11.2019 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Stellungnahmen wurden wie o. a. abgewogen. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

2.6 Deutsche Bahn AG (Kommunikationstechnik)    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 
TÖB-Nr. 2.6 Deutsche Bahn AG (Kommunikationstechnik) 16.07.2019 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und ist 
bei der Umsetzung des Vorhabens zu beachten. 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Unterlagen wurden nicht an Unbeteiligte weitergegeben. 
 
Zu 3: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und bei 
der Ausführung zu beachten. 
 
Zu 4: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
TK Anlagen wurden berücksichtigt und werden nicht überplant. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

2.6 Deutsche Bahn AG (Kommunikationstechnik)    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 
 

 
TÖB-Nr. 2.6 Deutsche Bahn AG (Kommunikationstechnik) 16.07.2019 
 
Zu 5: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und bei 
der Ausführung zu beachten. 
 
 
 
 
Zu 6: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und bei 
der Ausführung zu beachten. 
 
 
 
 
Zu 7: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und bei 
der Ausführung zu beachten. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

2.6 Deutsche Bahn AG    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 
 
 

 

TÖB-Nr. 2.6 Deutsche Bahn AG 12.01.2022 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Stellungnahmen wurden wie o. a. abgewogen. 
 
Zu 2: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Die nächstgelegenen aktiven Gleise befinden sich im Abstand von ca. 7 bis ca. 
13 m von der Grundstücksgrenze entfernt. Eine heranrückende Bebauung führt 
zu keiner Nutzungseinschränkung. Die erforderlichen Abstände zu den 
Bahnanlagen wurden bereits beim Verkauf der Grundstücke durch die 
Deutsche Bahn AG berücksichtigt. 
 
Zu 3: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und bei 
der Umsetzung des Vorhabens zu beachten. 
 
Zu 4: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und ist 
bei der Umsetzung des Vorhabens zu beachten. Die erforderlichen Abstände zu 
den Bahnanlagen wurden bereits beim Verkauf der Grundstücke durch die 
Deutsche Bahn AG berücksichtigt. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

2.6 Deutsche Bahn AG    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 
 

  

TÖB-Nr. 2.6 Deutsche Bahn AG 12.01.2022 
 
 
Zu 5: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Bahngelände wird durch den Bebauungsplan nicht beansprucht. 
 
Zu 6: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und bei 
der Umsetzung des Vorhabens zu beachten. 
 
Zu 7: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
 
Zu 8: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
 
Zu 9: Der Hinweis wird beachtet. 
Die DB AG wird über das Abwägungsergebnis informiert. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

3.2 Deutsche Telekom Technik GmbH    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB-Nr. 3.2 Deutsche Telekom Technik GmbH 20.02.2019 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Für Leitungen, die nicht umverlegt werden können, wird vor Errichtung von 
baulichen Anlagen im Grundbuch ein dingliches Leitungsrecht zugunsten des 
Versorgers eingetragen. 
Die Begründung wurde unter Punkt 9.5 wie folgt ergänzt: 
„Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationsleitungen der Deutschen 
Telekom AG. 
Für Leitungen, die nicht umverlegt werden können, wird vor Errichtung von 
baulichen Anlagen im Grundbuch ein dingliches Leitungsrecht zugunsten des 
Versorgers eingetragen.“ 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Notwendigkeit der frühzeitigen Einbeziehung der Deutschen Telekom AG 
wird an den Erschließungsträger weitergeleitet.  
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
3.2 Deutsche Telekom Technik GmbH    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB-Nr. 3.2 Deutsche Telekom Technik GmbH 20.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet. 
Für Leitungen, die nicht umverlegt werden können, wird vor Errichtung von 
baulichen Anlagen im Grundbuch ein dingliches Leitungsrecht zugunsten des 
Versorgers eingetragen.  
 
Zu 4: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Notwendigkeit der frühzeitigen Einbeziehung der Deutschen Telekom AG 
wird an den Erschließungsträger weitergeleitet. Weiterhin wird darauf 
verwiesen, dass Beschädigungen der Telekommunikationslinien zu vermeiden 
sind und der ungehinderte Zugang zu vorhandenen Anlagen möglich sein 
muss. 
 
Zu 5: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz und ist 
bei der Umsetzung des Vorhabens zu beachten. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
3.2 Deutsche Telekom Technik GmbH    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB-Nr. 3.2 Deutsche Telekom Technik GmbH 20.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Stellungnahme wurde dem Erschließungsträger übergeben. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

3.2 Deutsche Telekom Technik GmbH    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB 3.2 Deutsche Telekom Technik GmbH 18.10.2019 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Stellungnahme wird wie o. a. abgewogen. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
6.1 REMONDIS Seenplatte GmbH    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB-Nr. 6.1 REMONDIS Seenplatte GmbH 13.02.2019 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden und in der 
Begründung unter Punkt 7.1 Abfallentsorgung berücksichtigt. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
4.2 E.DIS Netz GmbH    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB-Nr. 4.2 E.DIS Netz GmbH 14.02.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

4.2 E.DIS Netz GmbH    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB Nr. 4.2 E.DIS Netz GmbH 14.10.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

1.15 Gefahrenabwehr, Gewerbe und. Verkehrsaufsicht    Abwägungsvorschlag  

 

TÖB 1.15 Gefahrenabwehr, Gewerbe und Verkehrsaufsicht 10.10.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
 
13.2 IHK Neubrandenburg    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB-Nr. 13.2 IHK Neubrandenburg 18.02.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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13.2 IHK Neubrandenburg    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB-Nr. 13.2 IHK Neubrandenburg 30.10.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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18.4 Handelsverband Nord e. V.    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

18.4 Handelsverband Nord e. V. 15.02.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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18.4 Handelsverband Nord e. V.    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB 18.4 Handelsverband Nord e. V. 25.10.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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18.5 NABU M-V    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB-Nr. 18.5 NABU M-V 20.02.2019 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Sowohl die Planung als auch der artenschutzrechtliche Fachbeitrag wurde 
grundlegend überarbeitet. 1 
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18.5 NABU M-V    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

TÖB-Nr. 18.5 NABU M-V 20.02.2019 
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18.5 NABU M-V    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 
TÖB-Nr. 18.5 NABU M-V                                                                  20.02.2019 
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18.5 NABU M-V    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB-Nr. 18.5 NABU M-V 18.10.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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18.5 NABU M-V    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 18.5 NABU M-V 07.01.2022 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände werden durch die entsprechenden 
Maßnahmen laut artenschutzrechtlichem Fachbeitrag nicht ausgelöst. 
 
 
 

  

1 
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18.1 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

TÖB 18.1 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 07.11.2019 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
 
Bei der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte ist ein Antrag auf eine artenschutzrechtliche Ausnahme-
genehmigung nach § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG zu stellen. Wenn die Esche 
mit Spalten im Bereich der Zufahrt Richtung Robert-Blum-Straße/Fritz-Reuter-
Straße gefällt werden sollte, ist die Fällung durch eine Ökologin oder Ökologen 
zu begleiten. 

 

1 
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18.1 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

TÖB 18.1 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 03.02.2022 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Bei der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte ist ein Antrag auf eine artenschutzrechtliche Ausnahme-
genehmigung nach § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG zu stellen. Wenn die Esche 
mit Spalten im Bereich der Zufahrt Richtung Robert-Blum-Straße/Fritz-Reuter-
Straße gefällt werden sollte, ist die Fällung durch eine Ökologin oder Ökologen 
zu begleiten, welcher die entsprechenden Ersatzmaßnahmen festlegt. Da die 
untere Naturschutzbehörde und auch der NABU der Planung zugestimmt 
haben, bleibt das Anbringen von Fledermauskästen Bestandteil des 
Artenschutzfachbeitrages und somit auch des B-Planes. 
 
Zu 2: 
Der Hinweis wird beachtet. 
Der Weißdorn wurde in Begründung und Planzeichnung den Straucharten 
zugeordnet. 

 
 

1 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg – Eigenbetrieb Immobilienmanagement    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

Eigenbetrieb Immobilienmanagement                                                 28.01.2022 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Die kostenlose Grundstücksübertragung wird im städtebaulichen Vertrag zur 
Erschließung geregelt. 
Der Erschließungsträger muss ein dingliches Anwartschaftsrecht bis zum 
Vertragsschluss vorweisen. Weitere Regelungen zur Eigentumsfrage werden im 
städtebaulichen Vertrag zur Erschließung geklärt. Dieses ist jedoch nicht für die 
bereits vorhandenen öffentlichen Verkehrsflächen, die bereits im Eigentum der 
Stadt sind, zu berücksichtigen.  
 
Zu 2.: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Mit einem städtebaulichen Vertrag können die Kosten für Maßnahmen gemäß  
§ 10 durch den Investor übernommen werden. Dieses gilt explizit jedoch nicht 
für Unterhaltungs- und Betriebskosten, da es sich hier nicht um einmalige 
Investitionskosten für städtebauliche Maßnahmen handelt. 
Vertragsbestandteil, kann daher lediglich die Planung, die Herstellung, die  
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sowie die Bereitstellung eines 
Grundstücks sein. Die Forderung kann somit nicht durch einen städtebaulichen 
Vertrag durchgesetzt werden. Auch die Alternative kann nicht durch einen 
städtebaulichen Vertrag geregelt werden. 
 

 
 

1 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg – Eigenbetrieb Immobilienmanagement    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 

 

Eigenbetrieb Immobilienmanagement                                                 28.01.2022 
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VIER-TORE-STADT NEUBRANDENBURG 
 

Bebauungsplan Nr. 122 „Westliches Bahnhofsquartier“ 
 

 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 
 
 

II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

Öffentlichkeit 1    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

Öffentlichkeit 1 24.03.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 1 hat im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung am 
23.10.2019 eine modifizierte Stellungnahme abgegeben, welche wie unten 
aufgeführt, abgewogen wurde. 
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Öffentlichkeit 1    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

Öffentlichkeit 1 24.03.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 1 hat im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung am 
23.10.2019 eine modifizierte Stellungnahme abgegeben, welche wie unten 
aufgeführt, abgewogen wurde. 
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Öffentlichkeit 1     Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

Öffentlichkeit 1 23.10.2019 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die Baugrenze hat zur benachbarten Grundstücksgrenze einen Mindestabstand 
von 4,90 m. Damit ist der Abstand größer als der in der Landesbauordnung 
Mecklenburg-Vorpommern (§ 6 Abs. 5 LBauO M-V) geforderte Abstand von  
3,00 m. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die Baugrenzen wurden angepasst, ein Recht auf einen freien Blick besteht 
dennoch nicht. Eine städtische Bebauung ist für gewöhnlich dichter und höher.  
Bezüglich des befürchteten Lärms wurde ein Lärmschutzgutachten erarbeitet, 
welches im Ergebnis feststellt, dass durch den B-Plan gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse gewahrt sind. 
Eine ausreichende Luftzirkulation ist auf Grund des Abstandes von mindestens 
30,00 m zum Wohnhaus in der Morgenlandstraße gegeben. Nicht zuletzt 
fordern die Festsetzungen des Bebauungsplanes in diesem Bereich eine offene 
Bebauung, sodass eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist. 

  

1 
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Öffentlichkeit 1    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

Öffentlichkeit 1 23.10.2019 
  
Zu 3: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz.  
 
Zu 4: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Der Zuschnitt der Grundstücke stammt aus der Erbauungszeit des Jahnviertels. 
Die zu bebauende Fläche war von Anfang an durch die Bahn genutzt.  
Mit der Neubebauung soll ein neues Quartier entstehen, welches die 
Einzeldenkmale entlang der Robert-Blum- und Morgenlandstraße nicht 
beeinträchtigen soll. Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege hat dem B-
Plan nach mehreren Modifizierungen zugestimmt. 
Die Abstandsflächen werden eingehalten. 
 
Zu 5: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Baugrenzen wurden im modifizierten B-Plan angepasst. Die Höhe der 
Gebäude wird durch maximale Trauf- und Firsthöhen sowie durch die 
festgesetzte Anzahl der Vollgeschosse eingeschränkt. 
 
Zu 6: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Der Charakter des Wohnviertels wird durch die Neubebauung nicht 
eingeschränkt.  In Bezug auf Zahl der Vollgeschosse wurden in den an das 
Jahnviertel angrenzenden Bereichen verträgliche Höhenabstufungen 
vorgenommen. Dazu liegt die Zustimmung des Landesamtes für Kultur und 
Denkmalpflege vor. 
 
Zu 7: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Zum Zeitpunkt der Planaufstellung ist die Weiterführung der Planstraße B nicht 
möglich, da hierfür Flächen der bestehenden Bahnanlagen benötigt werden. 
Jedoch wird die Option ermöglicht, zu einem späteren Zeitpunkt über nicht 
mehr benötigte Bahnanlagen eine Erschließung in Richtung Jahnstraße zu 
schaffen. Eine ausschließliche Anbindung an die Morgenlandstraße ist nicht 
vorgesehen. Die Haupterschließung des Plangebietes erfolgt von Süden über 
die Planstraße A aus der Gerichtsstraße und verteilt sich im Gebiet über die 
Planstraße B.  
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Öffentlichkeit 1     Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 

Öffentlichkeit 1 23.10.2019 
  
Zu 8: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Baugrenzen wurden im modifizierten B-Plan mit Rücksicht auf die 
vorhandene Bebauung angepasst. Die Abstandsflächen richten sich nach der 
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern, darüber hinaus sind die 
Baugrenzen einzuhalten. Die Verkehrsanbindungen sind durch Verkehrsflächen 
dargestellt. Durch örtliche Bauvorschriften werden Anforderungen eine 
hochwertige Bebauung gestellt. Nach mehrmalige Überarbeitungen des B-
Planes wurde durch das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege festgestellt, 
dass das Jahnviertel durch die Neubebauung nicht beeinträchtigt wird. 
Der Planbereich war bis in die 90er Jahre bebaut (siehe Luftbild) und gehörte 
nie zum Jahnviertel. Ebenso ist er nicht Bestandteil einer Erhaltungssatzung.  
 

  
Erhaltungssatzung für das erweiterte Stadtzentrum von Neubrandenburg    Luftbild 1991 

 
 
Zu 9: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so gewählt, dass eine 
Beeinträchtigung des Jahnviertels ausgeschlossen werden kann und 
gleichzeitig eine sinnvolle Neubebauung unter Berücksichtigung 
stadtgestalterischer und gesundheitlicher Aspekte (Lärmschutz) erfolgen kann. 
Zu den Einzeldenkmalen wird ein Mindestabstand von 12 m eingehalten. 
 
 
Zu 10: Der Hinweis wird beachtet.  
Durch die erarbeiteten Verkehrs- und Lärmschutzgutachten wurde 
sichergestellt, dass innerhalb und außerhalb des Plangebietes gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden. 
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Öffentlichkeit 2    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

Öffentlichkeit 2 14.03.2019 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt.  
 
Zu 1 - 10: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Die Öffentlichkeit 2 hat mit Schreiben vom 23.10.2019 eine neue 
Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. abgewogen 
wurde. 
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Öffentlichkeit 2    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

Öffentlichkeit 2 14.03.2019 
 
Zu 1 - 10: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Die Öffentlichkeit 2 hat mit Schreiben vom 23.10.2019 eine neue 
Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. abgewogen 
wurde. 
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Öffentlichkeit 2    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

Öffentlichkeit 2 14.03.2019 
 
Zu 1 - 10: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Die Öffentlichkeit 2 hat mit Schreiben vom 23.10.2019 eine neue 
Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. abgewogen 
wurde. 
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Öffentlichkeit 2    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

Öffentlichkeit 2 14.03.2019 
 
Zu 1 - 10: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Die Öffentlichkeit 2 hat mit Schreiben vom 23.10.2019 eine neue 
Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. abgewogen 
wurde. 
 
 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

Öffentlichkeit 2    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

Öffentlichkeit 2 14.03.2019 
 
Zu 1 - 10: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Die Öffentlichkeit 2 hat mit Schreiben vom 23.10.2019 eine neue 
Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. abgewogen 
wurde. 
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Öffentlichkeit 2    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

Öffentlichkeit 2 14.03.2019 
 
Zu 1 - 10: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Die Öffentlichkeit 2 hat mit Schreiben vom 23.10.2019 eine neue 
Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. abgewogen 
wurde. 
 
 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

Öffentlichkeit 2    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

 

Öffentlichkeit 2 14.03.2019 
 
Zu 1 - 10: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Die Öffentlichkeit 2 hat mit Schreiben vom 23.10.2019 eine neue 
Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. abgewogen 
wurde. 
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Öffentlichkeit 2    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 
 

Öffentlichkeit 2 14.03.2019 
 
Zu 1 - 10: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Die Öffentlichkeit 2 hat mit Schreiben vom 23.10.2019 eine neue 
Stellungnahme zum modifizierten Entwurf abgegeben, die wie u. a. abgewogen 
wurde. 
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Öffentlichkeit 2    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 

Öffentlichkeit 2 23.10.2019 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Der Zuschnitt der Grundstücke stammt aus der Erbauungszeit des Jahnviertels. 
Die zu bebauende Fläche war von Anfang an durch die Bahn genutzt. 
Temporäre Gartennutzung wurde lediglich geduldet. Daraus ergibt sich jedoch 
kein Recht für die Zukunft. 

 
       

  

1 
Orthophoto 1991 Orthophoto 1953 
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Öffentlichkeit 2    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 

Öffentlichkeit 2 23.10.2019 
  
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Der Abstand von der Baugrenze zum bestehenden Wohngebäude beträgt  
12,00 m. Eine ausreichende Luftzirkulation ist gegeben, da die Festsetzung des 
Bebauungsplanes eine offene Bebauung fordert. 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet.  
Der Bebauungsplan wurde im Zuge weiterer Modifizierungen angepasst. 
Die Einzeldenkmale befinden sich zwar außerhalb des B-Planes, aber dennoch 
wurde gerade in den Modifizierungen gegenüber der frühzeitigen Beteiligung 
und gegenüber dem ersten Entwurf Rücksicht auf das Erscheinungsbild der 
Einzeldenkmale genommen. 
Insbesondere wurden aus einem ursprünglich großen Baufeld 7 Einzelbaufelder 
entwickelt. Die Baugrenzen wurden nach Norden soweit verschoben, dass 
zwischen den Fassaden der Neubebauungen und der Einzeldenkmale ein 
Abstand von mindestens 12,00 m gewahrt wird. In Teilen des Plangebietes 
wurde die maximale Geschossigkeit, die maximale Traufhöhe und die GRZ 
reduziert. 
Darüber hinaus sind in den Teilen der allgemeinen Wohngebiete, die an die 
Grundstücke der Einzeldenkmale angrenzen, die obersten Geschosse in 
Richtung der Einzeldenkmale als Staffelgeschosse auszubilden. Des Weiteren 
wurden Festsetzungen getroffen, die Terrassenausbildungen in sensiblen 
Bereichen festsetzen. Nicht zuletzt wurden örtliche Gestaltungsvorschriften 
erlassen.  
Die Art der baulichen Nutzung ist in den textlichen Festsetzungen Nr. 1.1 – 1.4 
beschrieben. 

  

1 

3 

2 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

Öffentlichkeit 2    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 

Öffentlichkeit 2 23.10.2019 
  
 
 
 
 
Zu 4: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Auf Grund von Anforderungen an den Lärmschutz kann eine Sichtachse zum 
Stellwerk nicht freigehalten werden, da der Lärmschutz eine geschlossene 
Bebauung entlang der Bahn fordert. 
 
 
 
 
Zu 5: Der Hinweis wird beachtet.  
Im modifizierten Bebauungsplan sind in den Teilen der allgemeinen 
Wohngebiete, die an die Grundstücke der Einzeldenkmale angrenzen, die 
obersten Geschosse (hier das 3. Geschoss) in Richtung der Einzeldenkmale als 
Staffelgeschosse auszubilden.  
Das Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege wurde ebenso im 
Planungsprozess beteiligt und stimmt dem B-Plan zu. 
Der B-Plan ermöglicht bewusst ein neues Stadtquartier mit eigenen Qualitäten.  
 
 
 
Zu 6: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Im Rahmen der B-Planerarbeitung wurde eine Verkehrsuntersuchung 
durchgeführt. Als Fazit der durchgeführten Leistungsfähigkeitsberechnungen für 
den Plan-Zustand wurde festgestellt, dass die Anschlussknotenpunkte in beiden 
untersuchten Varianten mit der derzeitigen Knotenpunktgestaltung bei sehr 
guter Verkehrsqualität leistungsfähig sind und die Qualitätsstufe A erreichen. 
Das Lärmschutzgutachten ist zu dem Schluss gekommen, dass der berechnete 
Anstieg der Beurteilungspegel maximal 0,1 dB beträgt. Auf Grund des 
Austauschs des vorhandenen Pflasters gegen eine asphaltierte Zufahrt kommt 
es in der Variante 1 teilweise auch zu einer rechnerischen Verringerung des 
Beurteilungspegels. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind demnach 
gewahrt. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

Öffentlichkeit 2    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 

Öffentlichkeit 2 23.10.2019 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Es handelt es sich um wohngebietstypischen Lärm, der nach gültiger 
Rechtsprechung hinzunehmen ist. 
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Öffentlichkeit 2    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 

Öffentlichkeit 2 23.10.2019 
 
Zu 8: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Entstandene Schäden an Gebäuden durch Straßenbauarbeiten und 
denkmalrechtliche Sanierungskosten werden durch den Bebauungsplan nicht 
geregelt. 
 
 
 
 
 
 
Zu 9: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Baugrenzen wurden im modifizierten B-Plan mit Rücksicht auf die 
vorhandene Bebauung angepasst. Die Abstandsflächen richten sich nach der 
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern. 
Ein Recht auf einen freien Blick besteht dennoch nicht. Eine städtische 
Bebauung ist für gewöhnlich dichter und höher.  
Eine denkmalrechtliche Beeinträchtigung der Einzeldenkmale kann nach 
Modifizierung der Planung ausgeschlossen werden. 
 
 
 
 
Zu 10: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Die Bahn als ehemalige Eigentümerin der Fläche konnte selbst entscheiden, 
wer das Grundstück erwirbt. 
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Öffentlichkeit 2    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 

Öffentlichkeit 2 23.10.2019 
 
 
 
Zu 11: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die genannten Vermutungen werden nicht kommentiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 12: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Im Zuge der B-Planerarbeitung wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
erarbeitet und artenschutzrechtliche Maßnahmen in den B-Plan aufgenommen. 
Aufgrund der Vornutzung des Geländes als Bahnanlage wurde bereits eine 
orientierende Schadstoffuntersuchung durchgeführt. Die Untersuchung kommt 
zu dem Ergebnis, dass das Gelände eine für urbane Industriegebiete 
standorttypische Hintergrundbelastung aufweist. Die Schadstoffanreicherung 
hinsichtlich der Schwermetalle ist gering (Z1). Für die organischen Materialien 
wird nur der PAK-Wert mit 3,79 mg/kg TS als erhöht (Z2) nachgewiesen und 
entsprechende Maßnahmen aufgezeigt. Zur konkreten Beurteilung der 
Schadstoffbelastung sind Einzelbeprobungen gemäß der LAGA M 20 
erforderlich, deren Ergebnis der unteren Bodenschutzbehörde zur Beurteilung 
und Abstimmung bezüglich der weiteren Vorgehensweise vorzulegen sind. 
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Öffentlichkeit 2    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 

Öffentlichkeit 2 23.10.2019 
  
 
Zu 13: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Wenn die gesetzlich geschützte Esche gefällt werden sollte, ist die Fällung 
durch einen Fachkundigen zu begleiten. Dies wurde als Hinweis unter dem 
Textteil B aufgenommen. 
Darüber hinaus ist eine naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung 
erforderlich. 
 
Zu 14: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Sowohl das Verkehrsgutachten als auch die Lärmprognose kommen zu dem 
Schluss, dass durch die Tiefgarage gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
nicht gefährdet sind. 
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Öffentlichkeit 2    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  
 
  

Öffentlichkeit 2 23.10.2019 
 
  
Zu 15: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Der Planbereich war bis in die 90er Jahre bebaut (siehe Luftbild) und gehörte 
nie zum Jahnviertel. Ebenso ist er nicht Bestandteil einer Erhaltungssatzung.  
Der Charakter der Einzeldenkmale entlang der Robert-Blum- und Fritz-Reuter-
Straße wird nicht beeinträchtigt. Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 
und die untere Denkmalschutzbehörde haben dem B-Plan zugestimmt. 
 

  
Erhaltungssatzung für das erweiterte Stadtzentrum von Neubrandenburg  
Luftbild 1991 

 
Zu 16: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Die Deutsche Bahn, das Eisenbahnbundesamt und der Landesbeauftragte für 
Eisenbahnaufsicht wurden beteiligt. 
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Öffentlichkeit 2    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 

Öffentlichkeit 2 Anlage 23.10.2019 
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Öffentlichkeit 3    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

Öffentlichkeit 3  
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt.  
 
Zu 1: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Der Planbereich war bis in die 90er Jahre bebaut (siehe Luftbild). Im Zuge der aktuellen 
Planung wurden durch mehrmalige Überarbeitungen des Entwurfes Geschosse und 
Grundflächenzahlen sowie die maximale Höhe der Gebäude reduziert, Baugrenzen 
verkleinert und örtliche Gestaltungsvorschriften erlassen.  
Durch die Verdichtung von Innenbereichsflächen werden wertvolle Außenbereichs-
flächen nicht beansprucht. 

 
 
Zu 2: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Im Rahmen der B-Planerarbeitung wurde eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Als 
Fazit der durchgeführten Leistungsfähigkeitsberechnungen für den Plan-Zustand wurde 
festgestellt, dass die Anschlussknotenpunkte in beiden untersuchten Varianten mit der 
derzeitigen Knotenpunktgestaltung bei sehr guter Verkehrsqualität leistungsfähig sind 
und die Qualitätsstufe A erreichen. Das Lärmschutzgutachten ist zu dem Schluss 
gekommen, dass der berechnete Anstieg der Beurteilungspegel maximal 0,1 dB 
beträgt. Auf Grund des Austauschs des vorhandenen Pflasters gegen eine asphaltierte 
Zufahrt kommt es in der Variante 1 teilweise auch zu einer rechnerischen Verringerung 
des Beurteilungspegels. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind demnach 
gewahrt. 
Zu 3: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz.  
Inwieweit mögliche Betretungsrechte für die Öffentlichkeit innerhalb des privaten 
Baulandes geregelt werden, obliegt dem Eigentümer. 
Zu 4: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Das Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege sowie die untere Denkmalschutzbehörde 
haben dem zuletzt ausgelegten Entwurf zugestimmt. Die angrenzenden 
Einzeldenkmale werden durch die geplante Neubebauung nicht beeinträchtigt. 
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Öffentlichkeit 3    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

Öffentlichkeit 3 Anlage 
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Öffentlichkeit 4    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

Öffentlichkeit 4 05.04.2019 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
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Öffentlichkeit 4    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

Öffentlichkeit 4 05.04.2019 
 
Zu 1: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Durch die geplante Gebäudehöhe werden die Einzeldenkmale in ihrem 
Erscheinungsbild nicht beeinträchtigt. Das Landesamt für Kultur- und 
Denkmalpflege und die untere Denkmalschutzbehörde haben dem modifizierten 
Entwurf zugestimmt. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Baugrenzen wurden im modifizierten Entwurf angepasst. Die direkt 
angrenzende Flucht des in Rede stehenden Grundstückes wird von einer 
Bebauung im überwiegenden Teil freigehalten. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet.  
Zum Zeitpunkt der Planaufstellung ist die Weiterführung der Planstraße B nicht 
möglich, da hierfür Flächen der bestehenden Bahnanlagen benötigt werden. 
Jedoch wird die Option ermöglicht, zu einem späteren Zeitpunkt über nicht 
mehr benötigte Bahnanlagen eine Erschließung in Richtung Jahnstraße zu 
schaffen. Eine ausschließliche Anbindung an die Morgenlandstraße ist nicht 
vorgesehen. Die Haupterschließung des Plangebietes erfolgt von Süden über 
die Planstraße A aus der Gerichtsstraße und verteilt sich im Gebiet über die 
Planstraße B.  
 
Zu 4: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Einzeldenkmale befinden sich zwar außerhalb des B-Planes, aber dennoch 
wurde gerade in den Modifizierungen gegenüber der frühzeitigen Beteiligung 
und gegenüber dem ersten Entwurf Rücksicht auf das Erscheinungsbild der 
Einzeldenkmale genommen. 
Insbesondere wurden aus einem großen Baufeld 7 Einzelbaufelder entwickelt. 
Die Baugrenzen wurden nach Norden soweit verschoben, dass zwischen den 
Fassaden der Neubebauungen und der Einzeldenkmale ein Abstand von 
mindestens 12,00 m gewahrt wird. In Teilen des Plangebietes wurde die 
maximale Geschossigkeit und die GRZ reduziert. 
Darüber hinaus sind u. a. in den Teilen des allgemeinen Wohngebietes mit der 
Bezeichnung WA 8 das vierte Geschoss in Richtung der westlichen und 
südlichen Baugrenze als Staffelgeschoss auszubilden. In WA 3 und WA 6 sind 
am südöstlichsten Punkt der Baugrenze Terrassen im jeweils obersten 
Geschoss auszubilden. Nicht zuletzt wurden örtliche Gestaltungsvorschriften 
erlassen. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
Öffentlichkeit 5    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

Öffentlichkeit 5 12.04.2019 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Zu 1: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Die Öffentlichkeit 5 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
zum 1. Entwurf eine neue Stellungnahme abgegeben (siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

Öffentlichkeit 5 12.04.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 1. Entwurf 
eine neue Stellungnahme abgegeben (siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

Öffentlichkeit 5 12.04.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 1. Entwurf 
eine neue Stellungnahme abgegeben (siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5 12.04.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 1. Entwurf 
eine neue Stellungnahme abgegeben (siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5 12.04.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 1. Entwurf 
eine neue Stellungnahme abgegeben (siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5 12.04.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 1. Entwurf 
eine neue Stellungnahme abgegeben (siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 
 

Öffentlichkeit 5 12.04.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 1. Entwurf 
eine neue Stellungnahme abgegeben (siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5 12.04.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 1. Entwurf 
eine neue Stellungnahme abgegeben (siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5 12.04.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 1. Entwurf 
eine neue Stellungnahme abgegeben (siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

Öffentlichkeit 5 06.11.2019 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt.  
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 2. Entwurf 
eine neue Stellungnahme abgegeben (siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

Öffentlichkeit 5 06.11.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 2. Entwurf 
eine neue Stellungnahme abgegeben (siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5 06.11.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 2. Entwurf 
eine neue Stellungnahme abgegeben (siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5 06.11.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 2. Entwurf 
eine neue Stellungnahme abgegeben (siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5 06.11.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 2. Entwurf 
eine neue Stellungnahme abgegeben (siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5 06.11.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 2. Entwurf 
eine neue Stellungnahme abgegeben (siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5 06.11.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 2. Entwurf 
eine neue Stellungnahme abgegeben (siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5 06.11.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 2. Entwurf 
eine neue Stellungnahme abgegeben (siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5 06.11.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 2. Entwurf 
eine neue Stellungnahme abgegeben (siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5 06.11.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 2. Entwurf 
eine neue Stellungnahme abgegeben (siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5 06.11.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 2. Entwurf 
eine neue Stellungnahme abgegeben (siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf  
 

 

Öffentlichkeit 5 02.02.2022 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat diese Stellungnahme mit Schreiben vom 12.04.2022 
zurückgenommen, da nach erneuter Durchsicht des 2. Entwurfes keine 
Anregungen, Hinweise oder Bedenken durch die Öffentlichkeit 5 bestehen 
(siehe unten).  
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Öffentlichkeit 5    Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf  
 

 

Öffentlichkeit 5 02.02.2022 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 5 hat diese Stellungnahme mit Schreiben vom 12.04.2022 
zurückgenommen, da nach erneuter Durchsicht des 2. Entwurfes keine 
Anregungen, Hinweise oder Bedenken durch die Öffentlichkeit 5 bestehen 
(siehe unten). 
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Öffentlichkeit 5    Rücknahme der Stellungnahmen 
 

 

Öffentlichkeit 5 12.04.2022 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
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Öffentlichkeit 6     Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

Öffentlichkeit 6 – Stassen LLP 08.11.2019 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Die Öffentlichkeit 6 hat im Rahmen der erneuten öffentlichen 
Auslegung (vom 03.01. bis zum 03.02.2022 auf der Webseite der Vier-Tore-
Stadt Neubrandenburg und im Rathaus) in ihrem Namen eine Stellungnahme 
abgegeben, die wie u. a. abgewogen wurde. 
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Öffentlichkeit 6     Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 

Öffentlichkeit 6 – Stassen LLP 08.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2 – 6: Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend 
überarbeitet. Die Öffentlichkeit 6 hat im Rahmen der erneuten öffentlichen 
Auslegung (vom 03.01. bis zum 03.02.2022 auf der Webseite der Vier-Tore-
Stadt Neubrandenburg und im Rathaus) ihrem Namen eine Stellungnahme 
abgegeben, die wie u. a. abgewogen wurde. 
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Öffentlichkeit 6     Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

Öffentlichkeit 6 – Stassen LLP 08.11.2019 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die Öffentlichkeit 6 hat im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung (vom 
03.01. bis zum 03.02.2022 auf der Webseite der Vier-Tore-Stadt 
Neubrandenburg und im Rathaus) ihrem Namen eine Stellungnahme 
abgegeben, die wie u. a. abgewogen wurde. 
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Öffentlichkeit 6     Abwägungsvorschlag - 2. Entwurf 
 

Öffentlichkeit 6                                                                      eingegangen am 31.01.2022 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt.  
 
Zu 1: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die Entwürfe wurden mehrmals modifiziert. Die Einzeldenkmale befinden sich zwar 
außerhalb des B-Planes, aber dennoch wurde gerade in den Modifizierungen 
gegenüber der frühzeitigen Beteiligung und gegenüber dem ersten Entwurf Rücksicht 
auf das Erscheinungsbild der Einzeldenkmale genommen. Insbesondere wurden aus 
einem großen Baufeld 7 Einzelbaufelder entwickelt. Die Baugrenzen wurden nach 
Norden soweit verschoben, dass zwischen den Fassaden der Neubebauungen und der 
Einzeldenkmale ein Abstand von mindestens 12,00 m gewahrt wird. In Teilen des 
Plangebietes wurde die maximale Geschossigkeit und die GRZ reduziert. 
Darüber hinaus sind u. a. in den Teilen des allgemeinen Wohngebietes mit der 
Bezeichnung WA 8 das vierte Geschoss in Richtung der westlichen und südlichen 
Baugrenze als Staffelgeschoss auszubilden. In WA 3 und WA 6 sind am südöstlichsten 
Punkt der Baugrenze Terrassen im jeweils obersten Geschoss auszubilden. Nicht 
zuletzt wurden örtliche Gestaltungsvorschriften erlassen. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet 
Der Planbereich war bis in die 90er Jahre bebaut (siehe Luftbild) und gehörte nie zum 
Jahnviertel. Ebenso ist er nicht Bestandteil einer Erhaltungssatzung.  
Der Charakter der Einzeldenkmale entlang der Robert-Blum- und Fritz-Reuter-Straße 
wird nicht beeinträchtigt. Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege und die untere 
Denkmalschutzbehörde haben dem B-Plan zugestimmt. 

  
Erhaltungssatzung für das erweiterte Stadtzentrum von Neubrandenburg Luftbild 1991 

Zu 3 und 6: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Im Rahmen der B-Planerarbeitung wurde eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Als 
Fazit der durchgeführten Leistungsfähigkeitsberechnungen für den Plan-Zustand wurde 
festgestellt, dass die Anschlussknotenpunkte in beiden untersuchten Varianten mit der 
derzeitigen Knotenpunktgestaltung bei sehr guter Verkehrsqualität leistungsfähig sind 
und die Qualitätsstufe A erreichen. Das Lärmschutzgutachten ist zu dem Schluss 
gekommen, dass der berechnete Anstieg der Beurteilungspegel maximal 0,1 dB 
beträgt.                                                                                                                                                                                                                                                                
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

Öffentlichkeit 6    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  
Öffentlichkeit 6                                                                Posteingang 31.01.2022 
 
Auf Grund des Austauschs des vorhandenen Pflasters gegen eine asphaltierte 
Zufahrt kommt es teilweise auch zu einer rechnerischen Verringerung des 
Beurteilungspegels. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind demnach 
gewahrt.  
 
Zu 4: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Örtliche Bauvorschriften zur Verwendung von Fensterelementen, zur 
Gestaltung von Fassadenelementen und einer möglichen Tiefgaragenzufahrt 
wurden erlassen, um ein einheitliches Gesamtkonzept zu verfolgen, welches 
die Entwicklung eines qualitativ hochwertigen Wohnquartiers ermöglicht und 
gleichzeitig das Erscheinungsbild der Einzeldenkmale nicht schmälert. Die 
Festsetzungen im Zuge der Erarbeitung des 2. Entwurfes erfolgten aus genau 
den aufgeführten Gründen. 
 
Zu 5: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die Festsetzung in der Planzeichnung ist eindeutig: Die Bebauung im WA 8 darf 
3 Geschosse nicht unter- und 4 Geschosse nicht überschreiten. Das Plangebiet 
kann über die A+B Planstraßen erschlossen werden. 
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Öffentlichkeit 7 – Eigentümergemeinschaft Morgenlandstraße    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

Öffentlichkeit 7 – Eigentümergemeinschaft Morgenlandstraße 06.11.2019 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Baugrenzen wurden im modifizierten B-Plan mit Rücksicht auf die 
vorhandene Bebauung angepasst. Die Abstandsflächen richten sich nach der 
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern. 
Ein Recht auf einen freien Blick besteht dennoch nicht. Eine städtische 
Bebauung ist für gewöhnlich dichter und höher.  
 
Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Durch die erarbeiteten Verkehrs- und Lärmschutzgutachten wurde 
sichergestellt, dass innerhalb und außerhalb des Plangebietes gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet. 
Nach mehrmaligen Überarbeitungen des B-Planes wurde durch das Landesamt 
für Kultur und Denkmalpflege festgestellt, dass das Jahnviertel durch die 
Neubebauung nicht beeinträchtigt wird. 
Der Planbereich war bis in die 90er Jahre bebaut (siehe Luftbild) und gehörte 
nie zum Jahnviertel. Ebenso ist er nicht Bestandteil einer Erhaltungssatzung.  

  
Erhaltungssatzung für das erweiterte Stadtzentrum von Neubrandenburg    Luftbild 1991 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so gewählt, dass eine 
Beeinträchtigung des Jahnviertels ausgeschlossen werden kann und 
gleichzeitig eine sinnvolle Neubebauung unter Berücksichtigung 
stadtgestalterischer und gesundheitlicher Aspekte (Lärmschutz) erfolgen kann. 
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Öffentlichkeit 7 – Eigentümergemeinschaft Morgenlandstraße    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

Öffentlichkeit 7 – Eigentümergemeinschaft Morgenlandstraße 06.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Einzeldenkmale befinden sich zwar außerhalb des B-Planes, aber dennoch 
wurde gerade in den Modifizierungen gegenüber der frühzeitigen Beteiligung 
und gegenüber dem ersten Entwurf Rücksicht auf das Erscheinungsbild der 
Einzeldenkmale genommen. 
Insbesondere wurden aus einem großen Baufeld 7 Einzelbaufelder entwickelt. 
Die Baugrenzen wurden nach Norden soweit verschoben, dass zwischen den 
Fassaden der Neubebauungen und der Einzeldenkmale ein Abstand von 
mindestens 12,00 m gewahrt wird. In Teilen des Plangebietes wurde die 
maximale Geschossigkeit und die GRZ reduziert. 
Darüber hinaus sind u. a. in den Teilen des allgemeinen Wohngebietes mit der 
Bezeichnung WA 8 das vierte Geschoss in Richtung der westlichen und 
südlichen Baugrenze als Staffelgeschoss auszubilden. In WA 3 und WA 6 sind 
am südöstlichsten Punkt der Baugrenze Terrassen im jeweils obersten 
Geschoss auszubilden. Nicht zuletzt wurden örtliche Gestaltungsvorschriften 
erlassen. 
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Öffentlichkeit 8    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

Öffentlichkeit 8 22.10.2019 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
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Öffentlichkeit 8    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 

Öffentlichkeit 8 22.10.2019 
 
Zu 1: Die Hinweise wurden bei der Planaufstellung bereits beachtet. 
Im Rahmen der B-Planerarbeitung wurde eine Verkehrsuntersuchung 
durchgeführt. Als Fazit der durchgeführten Leistungsfähigkeitsberechnungen für 
den Plan-Zustand wurde festgestellt, dass die Anschlussknotenpunkte in beiden 
untersuchten Varianten mit der derzeitigen Knotenpunktgestaltung bei sehr 
guter Verkehrsqualität leistungsfähig sind und die Qualitätsstufe A erreichen.  
Im Ergebnis der Verkehrsuntersuchung wurde festgestellt, dass 
Verkehrssicherheitsdefizite nicht bestehen. 
Das Lärmschutzgutachten ist zu dem Schluss gekommen, dass der berechnete 
Anstieg der Beurteilungspegel maximal 0,1 dB beträgt. Auf Grund des 
Austauschs des vorhandenen Pflasters gegen eine asphaltierte Zufahrt kommt 
es in der Variante 1 teilweise auch zu einer rechnerischen Verringerung des 
Beurteilungspegels. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind demnach 
gewahrt. 
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Öffentlichkeit 8    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 

Öffentlichkeit 8 22.10.2019 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet. 
In den Modifizierungen gegenüber der frühzeitigen Beteiligung und gegenüber 
dem ersten Entwurf wurde Rücksicht auf das Erscheinungsbild der 
Einzeldenkmale genommen. 
Insbesondere wurden aus einem großen Baufeld 7 Einzelbaufelder entwickelt. 
Die Baugrenzen wurden nach Norden soweit verschoben, dass zwischen den 
Fassaden der Neubebauungen und der Einzeldenkmale ein Abstand von 
mindestens 12,00 m gewahrt wird. In Teilen des Plangebietes wurde die 
maximale Geschossigkeit und die GRZ reduziert. 
Darüber hinaus sind u. a. in den Teilen des Allgemeinen Wohngebietes mit der 
Bezeichnung WA 8 das vierte Geschoss in Richtung der westlichen und 
südlichen Baugrenze als Staffelgeschoss auszubilden. In WA 3 und WA 6 sind 
am südöstlichsten Punkt der Baugrenze Terrassen im jeweils obersten 
Geschoss auszubilden. Nicht zuletzt wurden örtliche Gestaltungsvorschriften 
erlassen. 
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Öffentlichkeit 8    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  

 

Öffentlichkeit 8 22.10.2019 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Gemäß § 12 Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind Stellplätze und Garagen 
in allen Baugebieten zulässig. 
Wenn im Bebauungsplan nichts anderes festgesetzt ist, können auf den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen Nebenanlagen zugelassen werden. Die 
Abstandsflächen sind einzuhalten. 
Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche wird durch § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO für Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch 
die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, ermöglicht. 
 
Zu 4: Der Hinweis wurde bei der Planaufstellung bereits beachtet. 
Die textliche Festsetzung Nr. 1 regelt die Art der baulichen Nutzung, wonach 
Wohngebäude; die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- 
und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe und Anlagen 
für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
allgemein zulässig sind. Ausnahmsweise zulässig sind Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, sonstige nichtstörende Gewerbebetriebe, Anlagen für 
Verwaltungen sowie Ferienwohnungen. 
Wie unter Punkt 1 erwähnt, sind es gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
gewahrt. 
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Öffentlichkeit 8    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  
 Öffentlichkeit 8                                                                                     22.10.2019 

 
Zu 5: Der Hinweis wird beachtet. 
Es wurde ein genehmigungsfähiges Entwässerungskonzept erarbeitet und in 
die Begründung sowie in die textlichen Festsetzungen aufgenommen.  
  
 
 
 
Zu 6: Der Hinweis wird beachtet. 
Wie unter 1 erwähnt, wurde mit den Modifizierungen gegenüber der frühzeitigen 
Beteiligung und gegenüber dem ersten Entwurf Rücksicht auf das 
Erscheinungsbild der Einzeldenkmale genommen. 
Insbesondere wurden aus einem großen Baufeld 7 Einzelbaufelder entwickelt. 
Die Baugrenzen wurden nach Norden soweit verschoben, dass zwischen den 
Fassaden der Neubebauungen und der Einzeldenkmale ein Abstand von 
mindestens 12,00 m gewahrt wird. In Teilen des Plangebietes wurde die 
maximale Geschossigkeit und die GRZ reduziert. 
Darüber hinaus sind u. a. in den Teilen des Allgemeinen Wohngebietes mit der 
Bezeichnung WA 8 das vierte Geschoss in Richtung der westlichen und 
südlichen Baugrenze als Staffelgeschoss auszubilden. In WA 3 und WA 6 sind 
am südöstlichsten Punkt der Baugrenze Terrassen im jeweils obersten 
Geschoss auszubilden. Nicht zuletzt wurden örtliche Gestaltungsvorschriften 
zur Verwendung von Fensterelementen, zur Gestaltung von 
Fassadenelementen und einer möglichen Tiefgaragenzufahrt erlassen, um ein 
einheitliches Gesamtkonzept zu verfolgen, welches die Entwicklung eines 
qualitativ hochwertigen Wohnquartiers ermöglicht und gleichzeitig das 
Erscheinungsbild der Einzeldenkmale nicht schmälert. 
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Öffentlichkeit 9    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

Öffentlichkeit 9 22.10.2019 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Mit der Überarbeitung der Entwürfe wurden Modifizierungen vorgenommen, die 
Rücksicht auf das Erscheinungsbild der Einzeldenkmale nehmen. 
Insbesondere wurde aus einem großen Baufeld 7 Einzelbaufelder entwickelt. 
Die Baugrenzen wurden nach Norden soweit verschoben, dass zwischen den 
Fassaden der Neubebauungen und der Einzeldenkmale ein Abstand von 
mindestens 12,00 m gewahrt wird. In Teilen des Plangebietes wurde die 
maximale Geschossigkeit und die GRZ reduziert. 
Darüber hinaus sind u. a. in den Teilen des Allgemeinen Wohngebietes mit der 
Bezeichnung WA 8 das vierte Geschoss in Richtung der westlichen und 
südlichen Baugrenze als Staffelgeschoss auszubilden. In WA 3 und WA 6 sind 
am südöstlichsten Punkt der Baugrenze Terrassen im jeweils obersten 
Geschoss auszubilden. Nicht zuletzt wurden örtliche Gestaltungsvorschriften 
zur Verwendung von Fensterelementen, zur Gestaltung von 
Fassadenelementen und einer möglichen Tiefgaragenzufahrt erlassen, um ein 
einheitliches Gesamtkonzept zu verfolgen, welches die Entwicklung eines 
qualitativ hochwertigen Wohnquartiers ermöglicht und gleichzeitig das 
Erscheinungsbild der Einzeldenkmale nicht schmälert. 
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Öffentlichkeit 9    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  
 Öffentlichkeit 9 22.10.2019 

  
Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Die genannten Vermutungen werden nicht kommentiert. 
 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Der B-Plan setzt keine konkrete Anzahl von Wohneinheiten fest.  
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Im Rahmen der B-Planerarbeitung wurde eine Verkehrsuntersuchung 
durchgeführt. Als Fazit der durchgeführten Leistungsfähigkeitsberechnungen für 
den Plan-Zustand wurde festgestellt, dass die Anschlussknotenpunkte in beiden 
untersuchten Varianten mit der derzeitigen Knotenpunktgestaltung bei sehr 
guter Verkehrsqualität leistungsfähig sind und die Qualitätsstufe A erreichen. 
Im Ergebnis der Verkehrsuntersuchung wurde festgestellt, dass 
Verkehrssicherheitsdefizite nicht bestehen. 
Das Lärmschutzgutachten ist zu dem Schluss gekommen, dass der berechnete 
Anstieg der Beurteilungspegel maximal 0,1 dB beträgt. Auf Grund des 
Austauschs des vorhandenen Pflasters gegen eine asphaltierte Zufahrt kommt 
es in der Variante 1 teilweise auch zu einer rechnerischen Verringerung des 
Beurteilungspegels. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind demnach 
gewahrt. 
 
 
 
 
Zu 5: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Durch die textlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften soll ein 
zeitgemäßes, harmonisches Stadtviertel entstehen, welches die angrenzenden 
Einzeldenkmale in ihrer Wirkung nicht beeinträchtigen wird. 
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Öffentlichkeit 9    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf  
 

Öffentlichkeit 9 22.10.2019 
 
Zu 6: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Als Fazit der durchgeführten Leistungsfähigkeitsberechnungen für den Plan-
Zustand wurde festgestellt, dass die Anschlussknotenpunkte in beiden 
untersuchten Varianten mit der derzeitigen Knotenpunktgestaltung bei sehr 
guter Verkehrsqualität leistungsfähig sind und die Qualitätsstufe A erreichen. 
 
Zu 7: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Eine Beschränkung von Wohneinheiten ist in diesem B-Plan nicht vorgesehen. 
Die Möglichkeit zur Errichtung einer Tiefgarage wird nicht ausgeschlossen. Die 
Unterbringung des ruhenden Verkehrs ist vor der Umsetzung des Vorhabens 
nachzuweisen und kann sinnvoller Weise in einer Tiefgarage erfolgen, um die 
Flächenversiegelung zu reduzieren.  
 
 
Zu 8: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits berücksichtigt wurden. 
Sonstige nicht störenden Gewerbebetriebe sind nur ausnahmsweise zulässig. 
Die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe sind allgemein 
zulässig und orientieren sich an der Baunutzungsverordnung, eine 
Einschränkung ist nicht vorgesehen, 
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Öffentlichkeit 10    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

Öffentlichkeit 10 07.11.2019 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 wurde grundlegend überarbeitet. 
Die textlichen Festsetzungen zum Überschreiten der Baugrenzen wurden 
modifiziert und sind nunmehr mit der Begründung in Übereinstimmung. 
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Öffentlichkeit 11    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

Öffentlichkeit 11 
 26.10.2019 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Zu 1: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Der Bebauungsplan regelt nicht die maximale Anzahl zulässiger 
Wohneinheiten.  
Mit der Überarbeitung der Entwürfe wurden Modifizierungen vorgenommen. 
Insbesondere wurden aus einem großen Baufeld, 7 Einzelbaufelder entwickelt. 
Die Baugrenzen wurden nach Norden soweit verschoben, dass zwischen den 
Fassaden der Neubebauungen und der Einzeldenkmale ein Abstand von 
mindestens 12,00 m gewahrt wird. In Teilen des Plangebietes wurde die 
maximale Geschossigkeit und die GRZ reduziert. 
Im Rahmen der B-Planerarbeitung wurde eine Verkehrsuntersuchung 
durchgeführt. Als Fazit der durchgeführten Leistungsfähigkeitsberechnungen für 
den Plan-Zustand wurde festgestellt, dass die Anschlussknotenpunkte in beiden 
untersuchten Varianten mit der derzeitigen Knotenpunktgestaltung bei sehr 
guter Verkehrsqualität leistungsfähig sind und die Qualitätsstufe A erreichen. 
Das Lärmschutzgutachten ist zu dem Schluss gekommen, dass der berechnete 
Anstieg der Beurteilungspegel maximal 0,1 dB beträgt. Auf Grund des 
Austauschs des vorhandenen Pflasters gegen eine asphaltierte Zufahrt kommt 
es in der Variante 1 teilweise auch zu einer rechnerischen Verringerung des 
Beurteilungspegels. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind demnach 
gewahrt. 
Im Ergebnis der Variantensuchung zur Zufahrt der möglichen Tiefgarage wurde 
festgestellt, dass mit einer gesplitteten Verkehrserschließung über die 
Gerichtsstraße und über die Fritz-Reuter-Straße/ Robert-Blum-Straße aus Sicht 
der Verkehrsplanung der Vorzug zu geben ist. Ausschlaggebend hierfür sind 
bessere Bewertungen der Aspekte Verkehrssicherheit und 
Umfeldverträglichkeit. Die Verkehrserschließung der potentiell möglichen 
Tiefgarage sollte daher über die Fritz-Reuter-Straße/ Robert-Blum-Straße 
erfolgen sollte. 
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Öffentlichkeit 12    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

Öffentlichkeit 12 26.10.2019 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Zu 1: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Der Bebauungsplan regelt nicht die maximale Anzahl zulässiger 
Wohneinheiten.  
Mit der Überarbeitung der Entwürfe wurden Modifizierungen vorgenommen. 
Insbesondere wurden aus einem großen Baufeld, 7 Einzelbaufelder entwickelt. 
Die Baugrenzen wurden nach Norden soweit verschoben, dass zwischen den 
Fassaden der Neubebauungen und der Einzeldenkmale ein Abstand von 
mindestens 12,00 m gewahrt wird. In Teilen des Plangebietes wurde die 
maximale Geschossigkeit und die GRZ reduziert. 
Im Rahmen der B-Planerarbeitung wurde eine Verkehrsuntersuchung 
durchgeführt. Als Fazit der durchgeführten Leistungsfähigkeitsberechnungen für 
den Plan-Zustand wurde festgestellt, dass die Anschlussknotenpunkte in beiden 
untersuchten Varianten mit der derzeitigen Knotenpunktgestaltung bei sehr 
guter Verkehrsqualität leistungsfähig sind und die Qualitätsstufe A erreichen. 
Das Lärmschutzgutachten ist zu dem Schluss gekommen, dass der berechnete 
Anstieg der Beurteilungspegel maximal 0,1 dB beträgt. Auf Grund des 
Austauschs des vorhandenen Pflasters gegen eine asphaltierte Zufahrt kommt 
es in der Variante 1 teilweise auch zu einer rechnerischen Verringerung des 
Beurteilungspegels. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind demnach 
gewahrt. 
Im Ergebnis der Variantensuchung zur Zufahrt der möglichen Tiefgarage wurde 
festgestellt, dass mit einer gesplitteten Verkehrserschließung über die 
Gerichtsstraße und über die Fritz-Reuter-Straße/ Robert-Blum-Straße aus Sicht 
der Verkehrsplanung der Vorzug zu geben ist. Ausschlaggebend hierfür sind 
bessere Bewertungen der Aspekte Verkehrssicherheit und 
Umfeldverträglichkeit. Die Verkehrserschließung der potentiell 
möglichenTiefgarage sollte daher über die Fritz-Reuter-Straße/ Robert-Blum-
Straße erfolgen sollte. 
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Öffentlichkeit 13    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

Öffentlichkeit 13 Posteingang 07.11.2019 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Mit der Überarbeitung der Entwürfe wurden Modifizierungen vorgenommen, die 
Rücksicht auf das Erscheinungsbild der Einzeldenkmale nehmen. 
Insbesondere wurden aus einem großen Baufeld 7 Einzelbaufelder entwickelt. 
Die Baugrenzen wurden nach Norden soweit verschoben, dass zwischen den 
Fassaden der Neubebauungen und der Einzeldenkmale ein Abstand von 
mindestens 12,00 m gewahrt wird. In Teilen des Plangebietes wurde die 
maximale Geschossigkeit und die GRZ reduziert. 
Es wurde eine offene Bauweise festgesetzt und Festsetzungen zu Gründächern 
getroffen. 
 
Darüber hinaus sind u. a. in den Teilen des Allgemeinen Wohngebietes mit der 
Bezeichnung WA 8 das vierte Geschoss in Richtung der westlichen und 
südlichen Baugrenze als Staffelgeschoss auszubilden. In WA 3 und WA 6 sind 
am südöstlichsten Punkt der Baugrenze Terrassen im jeweils obersten 
Geschoss auszubilden. Nicht zuletzt wurden örtliche Gestaltungsvorschriften 
zur Verwendung von Fensterelementen, zur Gestaltung von Fassaden-
elementen und einer möglichen Tiefgaragenzufahrt erlassen, um ein 
einheitliches Gesamtkonzept zu verfolgen, welches die Entwicklung eines 
qualitativ hochwertigen Wohnquartiers ermöglicht und gleichzeitig das 
Erscheinungsbild der Einzeldenkmale nicht schmälert. Im Rahmen der B-
Planerarbeitung wurde eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Als Fazit der 
durchgeführten Leistungsfähigkeitsberechnungen für den Plan-Zustand wurde 
festgestellt, dass die Anschlussknotenpunkte in beiden untersuchten Varianten 
mit der derzeitigen Knotenpunktgestaltung bei sehr guter Verkehrsqualität 
leistungsfähig sind und die Qualitätsstufe A erreichen. Das Lärmschutz-
gutachten ist zu dem Schluss gekommen, dass der berechnete Anstieg der 
Beurteilungspegel maximal 0,1 dB beträgt. Auf Grund des Austauschs des 
vorhandenen Pflasters gegen eine asphaltierte Zufahrt kommt es in der 
Variante 1 teilweise auch zu einer rechnerischen Verringerung des 
Beurteilungspegels. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind demnach 
gewahrt. 
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Öffentlichkeit 14    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

Öffentlichkeit 14 24.10.2019 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Zu 1: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Im Rahmen der B-Planerarbeitung wurde eine Verkehrsuntersuchung 
durchgeführt. Als Fazit der durchgeführten Leistungsfähigkeitsberechnungen für 
den Plan-Zustand wurde festgestellt, dass die Anschlussknotenpunkte in beiden 
untersuchten Varianten mit der derzeitigen Knotenpunktgestaltung bei sehr 
guter Verkehrsqualität leistungsfähig sind und die Qualitätsstufe A erreichen. 
Das Lärmschutzgutachten ist zu dem Schluss gekommen, dass der berechnete 
Anstieg der Beurteilungspegel maximal 0,1 dB beträgt. Auf Grund des 
Austauschs des vorhandenen Pflasters gegen eine asphaltierte Zufahrt kommt 
es in der Variante 1 teilweise auch zu einer rechnerischen Verringerung des 
Beurteilungspegels.  
Zudem wurde in der Variantenuntersuchung zur Tiefgargenzufahrt festgestellt, 
dass Verkehrssicherheitsdefizite nicht bestehen. 
Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind demnach gewahrt. 
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Öffentlichkeit 15    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

Öffentlichkeit 15 25.10.2019 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Zu 1: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Der Bebauungsplan regelt nicht die maximale Anzahl zulässiger 
Wohneinheiten.  
Mit der Überarbeitung der Entwürfe wurden Modifizierungen vorgenommen. 
Insbesondere wurden aus einem großen Baufeld, 7 Einzelbaufelder entwickelt. 
Die Baugrenzen wurden nach Norden soweit verschoben, dass zwischen den 
Fassaden der Neubebauungen und der Einzeldenkmale ein Abstand von 
mindestens 12,00 m gewahrt wird. In Teilen des Plangebietes wurde die 
maximale Geschossigkeit und die GRZ reduziert. 
Im Rahmen der B-Planerarbeitung wurde eine Verkehrsuntersuchung 
durchgeführt. Als Fazit der durchgeführten Leistungsfähigkeitsberechnungen für 
den Plan-Zustand wurde festgestellt, dass die Anschlussknotenpunkte in beiden 
untersuchten Varianten mit der derzeitigen Knotenpunktgestaltung bei sehr 
guter Verkehrsqualität leistungsfähig sind und die Qualitätsstufe A erreichen. 
Das Lärmschutzgutachten ist zu dem Schluss gekommen, dass der berechnete 
Anstieg der Beurteilungspegel maximal 0,1 dB beträgt. Auf Grund des 
Austauschs des vorhandenen Pflasters gegen eine asphaltierte Zufahrt kommt 
es in der Variante 1 teilweise auch zu einer rechnerischen Verringerung des 
Beurteilungspegels. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind demnach 
gewahrt. 
Im Ergebnis der Variantensuchung zur Zufahrt der potentiellen Tiefgarage 
wurde festgestellt, dass mit einer gesplitteten Verkehrserschließung über die 
Gerichtsstraße und über die Fritz-Reuter-Straße/ Robert-Blum-Straße aus Sicht 
der Verkehrsplanung der Vorzug zu geben ist. Ausschlaggebend hierfür sind 
bessere Bewertungen der Aspekte Verkehrssicherheit und 
Umfeldverträglichkeit. Die Verkehrserschließung der potentiell möglichen 
Tiefgarage sollte daher über die Fritz-Reuter-Straße/ Robert-Blum-Straße 
erfolgen sollte. 
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Öffentlichkeit 16    Abwägungsvorschlag  - 1. Entwurf 

 

Öffentlichkeit 16 07.11.2019 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Mit der Überarbeitung der Entwürfe wurden Modifizierungen vorgenommen, die Rücksicht auf das 
Erscheinungsbild der Einzeldenkmale nehmen. Insbesondere wurden aus einem großen Baufeld 
7 Einzelbaufelder entwickelt. Die Baugrenzen wurden nach Norden soweit verschoben, dass 
zwischen den Fassaden der Neubebauungen und der Einzeldenkmale ein Abstand von 
mindestens 12,00 m gewahrt wird. In Teilen des Plangebietes wurde die maximale 
Geschossigkeit und die GRZ reduziert. 
Darüber hinaus sind u. a. in den Teilen des Allgemeinen Wohngebietes mit der Bezeichnung WA 
8 das vierte Geschoss in Richtung der westlichen und südlichen Baugrenze als Staffelgeschoss 
auszubilden. In WA 3 und WA 6 sind am südöstlichsten Punkt der Baugrenze Terrassen im 
jeweils obersten Geschoss auszubilden. Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege sieht 
keine Beeinträchtigung der angrenzenden Einzeldenkmale. 
Nicht zuletzt wurden örtliche Gestaltungsvorschriften zur Verwendung von Fensterelementen, zur 
Gestaltung von Fassadenelementen und einer möglichen Tiefgaragenzufahrt erlassen, um ein 
einheitliches Gesamtkonzept zu verfolgen, welches die Entwicklung eines qualitativ hochwertigen 
Wohnquartiers ermöglicht und gleichzeitig das Erscheinungsbild der Einzeldenkmale nicht 
schmäler Im Rahmen der B-Planerarbeitung wurde eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Als 
Fazit der durchgeführten Leistungsfähigkeitsberechnungen für den Plan-Zustand wurde festge-
stellt, dass die Anschlussknotenpunkte in beiden untersuchten Varianten mit der derzeitigen 
Knotenpunktgestaltung bei sehr guter Verkehrsqualität leistungsfähig sind und die Qualitätsstufe 
A erreichen. Das Lärmschutzgutachten ist zu dem Schluss gekommen, dass der berechnete 
Anstieg der Beurteilungspegel maximal 0,1 dB beträgt. Auf Grund des Austauschs des 
vorhandenen Pflasters gegen eine asphaltierte Zufahrt kommt es in der Variante 1 teilweise auch 
zu einer rechnerischen Verringerung des Beurteilungspegels. Gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse sind demnach gewahrt. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Im Rahmen der B-Planerarbeitung wurde eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Als Fazit der 
durchgeführten Leistungsfähigkeitsberechnungen für den Plan-Zustand wurde festgestellt, dass 
die Anschlussknotenpunkte in beiden untersuchten Varianten mit der derzeitigen Knotenpunkt-
gestaltung bei sehr guter Verkehrsqualität leistungsfähig sind und die Qualitätsstufe A erreichen. 
Das Lärmschutzgutachten ist zu dem Schluss gekommen, dass der berechnete Anstieg der Beur-
teilungspegel maximal 0,1 dB beträgt. Auf Grund des Austauschs des vorhandenen Pflasters 
gegen eine asphaltierte Zufahrt kommt es in der Variante 1 teilweise auch zu einer rechnerischen 
Verringerung des Beurteilungspegels. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind demnach 
gewahrt. Im Ergebnis der Variantensuchung zur Zufahrt der Tiefgarage wurde festgestellt, dass 
mit einer gesplitteten Verkehrserschließung über die Gerichtsstraße und über die Fritz-Reuter-
Straße/ Robert-Blum-Straße aus Sicht der Verkehrsplanung der Vorzug zu geben ist. 
Ausschlaggebend hierfür sind bessere Bewertungen der Aspekte Verkehrssicherheit und 
Umfeldverträglichkeit. Die Verkehrserschließung der Tiefgarage sollte daher über die Fritz-
Reuter-Straße/ Robert-Blum-Straße erfolgen sollte. 
Die Eigentümer der Flächen im Plangebiet wurden während der B-Planerarbeitung und im Zuge 
der Beteiligung und öffentlichen Auslegung einbezogen. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

 
Öffentlichkeit 17    Abwägungsvorschlag  - 1. Entwurf 

 Öffentlichkeit 17 03.09.2019 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
Nach umfangreichen Abstimmung mit dem Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege und der unteren Denkmalschutzbehörde wurden 
Modifizierungen an den Entwürfen vorgenommen, sodass eine 
Beeinträchtigung der Einzeldenkmale ausgeschlossen werden kann. Somit wird 
Rücksicht auf die vorhandene Bebauung genommen. Der notwendige 
Lärmschutzriegel ermöglicht gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse. 
Details der Modifizierungen werden in den nächsten Punkten erläutert. 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
 
Die GRZ wurde im modifizierten Entwurf im südlichen Bereich der ehemaligen 
Baufelder WA 3 und WA 4 von 0,6 auf 0,5 reduziert und die Baugrenzen mit 
Rücksicht auf die vorhandene Bebauung angepasst. 
Zudem sind Flachdächer bzw. flach geneigte Dächer extensiv zu begrünen.  
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Die Schallschutzmaßnahmen sind erforderlich und sollen zugleich Wohnraum 
bieten. Durch örtliche Gestaltungsvorschriften zur Verwendung von 
Fensterelementen und zur Gestaltung von Fassadenelementen wird ein 
einheitliches Gesamtkonzept verfolgt, welches die Entwicklung eines qualitativ 
hochwertigen Wohnquartiers ermöglicht. 
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Öffentlichkeit 17    Abwägungsvorschlag - 1. Entwurf 

 

Öffentlichkeit 17                                                                                   03.09.2019 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet. 
Mit der Überarbeitung der Entwürfe wurden Modifizierungen vorgenommen, die 
Rücksicht auf das Erscheinungsbild der Einzeldenkmale nehmen. 
Insbesondere wurde aus einem großen Baufeld, 7 Einzelbaufelder entwickelt. Die 
Baugrenzen wurden nach Norden soweit verschoben, dass zwischen den Fassaden der 
Neubebauungen und der Einzeldenkmale ein Abstand von mindestens 12,00 m gewahrt 
wird. In Teilen des Plangebietes wurde die maximale Geschossigkeit von III-IV auf max. 
III sowie die GRZ reduziert. 
Darüber hinaus sind u. a. in den Teilen des Allgemeinen Wohngebietes mit der 
Bezeichnung WA 8 das vierte Geschoss in Richtung der westlichen und südlichen 
Baugrenze als Staffelgeschoss auszubilden. In WA 3 und WA 6 sind am südöstlichsten 
Punkt der Baugrenze Terrassen im jeweils obersten Geschoss auszubilden. 
Abschließend wurde festgesetzt, dass das oberste Geschoss in WA 7 und WA 6 in 
südlicher Richtung als Staffelgeschoss auszubilden ist. 
 
Zu 4: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die Zahl der Wohnungen wird im Bebauungsplan nicht festgesetzt. Der ruhende 
Verkehr ist im Plangebiet unterzubringen. Es obliegt dem oder den Bauherren den 
ruhenden Verkehr ober- oder unterirdisch abzudecken. 
 
Zu 5: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Im Rahmen der B-Planerarbeitung wurde eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Als 
Fazit der durchgeführten Leistungsfähigkeitsberechnungen für den Plan-Zustand wurde 
festgestellt, dass die Anschlussknotenpunkte in beiden untersuchten Varianten mit der 
derzeitigen Knotenpunktgestaltung bei sehr guter Verkehrsqualität leistungsfähig sind 
und die Qualitätsstufe A erreichen. 
Das Lärmschutzgutachten ist zu dem Schluss gekommen, dass der berechnete Anstieg 
der Beurteilungspegel maximal 0,1 dB beträgt. 
Auf Grund des Austauschs des vorhandenen Pflasters gegen eine asphaltierte Zufahrt 
kommt es teilweise auch zu einer rechnerischen Verringerung des Beurteilungspegels. 
Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind demnach gewahrt. 
Die Erreichbarkeit für Einsatzfahrzeuge ist gewährleistet. Die Straßenquerschnitte sind 
für die Befahrung durch Einsatzfahrzeuge geeignet, die Fahrbahnbreite gewährleistet 
den Begegnungsfall mit LKW. Darüber hinaus nimmt die Feuerwehr durch Blaulicht und 
Martinshorn Sonder- und Wegerechte in Anspruch und gelangt so zum Einsatzort. 
 
Zu 6: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes gehörte nie zum Jahnviertel und ist 
nicht Bestandteil einer Erhaltungssatzung.  
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Öffentlichkeit 18    Abwägungsvorschlag- 2. Entwurf  

 

Öffentlichkeit 18                                                                                   03.02.2022 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
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Öffentlichkeit 18    Abwägungsvorschlag- 2. Entwurf  

 

Öffentlichkeit 18                                                                                   03.02.2022 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Ein Bebauungsplanentwurf, welcher nach einem Beschluss durch die 
Stadtvertretersitzung und der Veröffentlichung im Amtsblatt ausliegt, ist nicht 
rechtswidrig. 
Das entsprechende Verfahren erfolgt nach dem Baugesetzbuch (BauGB). 
Durch die öffentliche Auslegung werden die Rechte des Mandanten nicht 
verletzt. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege hat dem Entwurf zugestimmt. 
Nach den Modifizierungen der Entwürfe werden negative Auswirkungen auf die 
Wirkbereiche der Denkmale in der Umgebung durch den B-Plan nicht 
hervorgerufen. 
 
Die Einzeldenkmale befinden sich zwar außerhalb des B-Planes, aber dennoch 
wurde gerade in den Modifizierungen gegenüber der frühzeitigen Beteiligung 
und gegenüber dem ersten Entwurf Rücksicht auf das Erscheinungsbild der 
Einzeldenkmale genommen. 
Insbesondere wurden aus einem großen Baufeld 7 Einzelbaufelder entwickelt. 
Die Baugrenzen wurden nach Norden soweit verschoben, dass zwischen den 
Fassaden der Neubebauungen und der Einzeldenkmale ein Abstand von 
mindestens 12,00 m gewahrt wird. In Teilen des Plangebietes wurde die 
maximale Geschossigkeit, die maximale Traufhöhe und die GRZ reduziert. 
Darüber hinaus sind in den Teilen der Allgemeinen Wohngebiete, die an die 
Grundstücke der Einzeldenkmale angrenzen, die obersten Geschosse in 
Richtung der Einzeldenkmale als Staffelgeschosse auszubilden. Des Weiteren 
wurden Festsetzungen getroffen, die Terrassenausbildungen in sensiblen 
Bereichen festsetzen. Nicht zuletzt wurden örtliche Gestaltungsvorschriften 
erlassen. 
 
 
 
 

 

1 

2 

 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

Öffentlichkeit 18    Abwägungsvorschlag- 2. Entwurf  

 

Öffentlichkeit 18                                                                                            03.02.2022 
 
Zu 3: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Es handelt sich bei diesem Standort nicht um das Erfordernis des „Einfügens in 
die Eigenart der näheren Umgebung“ nach § 34 BauGB. Im Geltungsbereich 
des B-Planes ist § 34 BauGB nicht anzuwenden. 
Hier wird die Möglichkeit zur Errichtung eines neuen Stadtquartiers außerhalb 
des Jahnviertels geschaffen. 
 
 
Zu 4: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
Im Rahmen der B-Planerarbeitung wurde eine Verkehrsuntersuchung 
durchgeführt. Als Fazit der durchgeführten Leistungsfähigkeitsberechnungen für 
den Plan-Zustand wurde festgestellt, dass die Anschlussknotenpunkte in beiden 
untersuchten Varianten mit der derzeitigen Knotenpunktgestaltung bei sehr 
guter Verkehrsqualität leistungsfähig sind und die Qualitätsstufe A erreichen. 
Das Lärmschutzgutachten ist zu dem Schluss gekommen, dass der berechnete 
Anstieg der Beurteilungspegel maximal 0,1 dB beträgt. Auf Grund des 
Austauschs des vorhandenen Pflasters gegen eine asphaltierte Zufahrt kommt 
es in der Variante 1 teilweise auch zu einer rechnerischen Verringerung des 
Beurteilungspegels. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind demnach 
gewahrt. 
„Kreuzungsbereiche“ wie diese gibt es häufig im Stadtbild, auch im Jahnviertel. 
 
Zu 5: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
aufgestellt. Dabei wird gemäß § 13a (2) Nr. 1 BauGB auf die Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB verzichtet. Im beschleunigten 
Verfahren gilt nach § 13a (2) Nr. 4 BauGB in diesen Fällen, dass Eingriffe, die 
auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig – die Belange der 
Eingriffsregelung entfallen daher. 
 
Durch die Festlegung der GRZ wird das Maß der Versiegelung beschränkt. 
 
Die Festsetzung zur zwingenden Ausbildung von Dachbegrünungen dient der 
Verbesserung des Stadtklimas. 
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Öffentlichkeit 18    Abwägungsvorschlag- 2. Entwurf  

 

Öffentlichkeit 18                                                                                   03.02.2022 
 
Zu 6: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
 
Die Entwürfe wurden mehrmals modifiziert. Gegenüber der frühzeitigen 
Beteiligung und gegenüber dem ersten Entwurf wurden aus einem großen 
Baufeld 7 Einzelbaufelder entwickelt. Die Baugrenzen wurden nach Norden 
soweit verschoben, dass zwischen den Fassaden der Neubebauungen und der 
Einzeldenkmale ein Abstand von mindestens 12,00 m gewahrt wird. In Teilen 
des Plangebietes wurde die maximale Geschossigkeit von III - IV auf max. III 
sowie die GRZ reduziert. 
Darüber hinaus sind u. a. in den Teilen des Allgemeinen Wohngebietes mit der 
Bezeichnung WA 8 das vierte Geschoss in Richtung der westlichen und 
südlichen Baugrenze als Staffelgeschoss auszubilden. In WA 3 und WA 6 sind 
am südöstlichsten Punkt der Baugrenze Terrassen im jeweils obersten 
Geschoss auszubilden. Abschließend wurde festgesetzt, dass das oberste 
Geschoss in WA 7 und WA 6 in südlicher Richtung als Staffelgeschoss 
auszubilden ist. 
Zudem wurden örtliche Bauvorschriften zur Verwendung von Fenster-
elementen, zur Gestaltung von Fassadenelementen und einer möglichen 
Tiefgaragenzufahrt erlassen, um ein einheitliches Gesamtkonzept zu verfolgen, 
welches die Entwicklung eines qualitativ hochwertigen Wohnquartiers 
ermöglicht und gleichzeitig das Erscheinungsbild der Einzeldenkmale nicht 
schmälert. 
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III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
 
  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 “Westliches Bahnhofsquartier“ 

1.2 Amt Treptower Tollensewinkel – Gemeinde Groß Teetzleben    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Betiligung 

 

Nachbargemeinde/Amt Nr. 1.2 Amt Treptower Tollensewinkel – Gemeinde Groß 
Teetzleben 13.02.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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3.1 Stadt Burg Stargard    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Betiligung 

 

Nachbargemeinde/Amt Nr. 3.1 Stadt Burg Stargard 13.02.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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3.1 Stadt Burg Stargard    Abwägungsvorschlag  - 2. Entwurf 

 

Nachbargemeinde/Amt Nr. 3.1 Stadt Burg Stargard 05.01.2022 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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3.2 Amt Stargarder Land – Gemeinde Groß Nemerow    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

Nachbargemeinde/Amt Nr. 3.2 Amt Stargarder Land – Gemeinde Groß 
Nemerow 13.02.2019 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.2 Amt Neustrelitz-Land – Gemeinde Hohenzieritz    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

Nachbargemeinde/Amt Nr. 4.2 Am Neustrelitz-Land – Gemeinde Hohenzieritz
 17.12.2018 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.2 Amt Neustrelitz-Land – Gemeinde Hohenzieritz    Abwägungsvorschlag  - 2. Entwurf 

 

Nachbargemeinde/Amt Nr. 4.2 Am Neustrelitz-Land – Gemeinde Hohenzieritz  
                                                                                                          03.01.2022 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.1 Amt Neustrelitz-Land – Gemeinde Blumenholz    Abwägungsvorschlag  - frühzeitige Beteiligung 

 

Nachbargemeinde/Amt Nr. 4.1 Amt Neustrelitz-Land – Gemeinde Blumenholz
 20.12.2018 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.1 Amt Neustrelitz-Land – Gemeinde Blumenholz    Abwägungsvorschlag  - 2. Entwurf 

 

Nachbargemeinde/Amt Nr. 4.1 Amt Neustrelitz-Land – Gemeinde Blumenholz
 03.01.2022 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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